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Präambel  

Der vorliegende Forderungskatalog basiert neben unseren eigentlichen Forderungen auf der Stel-
lungnahme des TSD und von transID in Dresden zum Entwurf des TSRRG vom 07.04.2009. Da 
diese Thematik zurzeit brandaktuell ist haben wird dieses Jahr die Forderungen viel detaillierter 
beschrieben und begründet. 

Dabei geht der erste Teil zunächst auf einige Hintergründe ein und erklärt diese zum Teil auch mit 
Diagrammen. Danach schließt sich die Kritik am aktuellen Entwurf des TSRRG und dann die ei-
gentlichen Forderungen, so wie deren Begründungen an. 

Werte Politiker, wir hoffen Ihnen damit nicht nur bloße Forderungen, sondern auch eine umfassen-
de und verständliche Begründung für diese, sowie konstruktive Vorschläge zu deren Umsetzung, 
gegeben zu haben. Für Fragen dazu stehen wir ihnen gern zur Verfügung. 

Ein neuer Entwurf für die Reform des Transsexuellen- und Intersexuellenrechts sollte unter Einbe-
ziehung der heutigen Auffassung und berechtigten Ansprüche möglichst vieler Betroffenen 
(bzw. deren Verbände) und dem heutigen Wissensstand  der Sachverständigen alle relevanten 
Disziplinen (z. B. auch Biopsychologie und Ethnologie) erstellt werden. 

Das deutsche TSG war vor fast 30 Jahren extrem fortschrittlich, wenn auch in manchen Aspekten 
immer noch von Nazi-Gedankengut geprägt. Hier sei auf die geforderte Fortpflanzungsunfähigkeit 
verwiesen, die doch stark an das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" (vom 14. Juli 
1933) erinnert und schließlich wurde auch der § 175 StGB erst 1994 endgültig gestrichen. 

Inzwischen enthält es so viele, infolge wissenschaftlicher Erkenntnisse, nicht mehr haltbare Denk-
ansätze, dass es nicht als Grundlage für ein neues Gesetzt genutzt werden sollte. Stattdessen soll-
te man mit den guten Ideen, die der Entwurf im Teil A der Begründung beschreibt, sowie mit den 
Ansprüchen der Betroffen beginnen und versuchen, davon ausgehend, diese in die deutsche 
Rechtssystematik einzubauen. 

Dabei dürfen aber nicht länger die Menschen passend gemacht  werden, um in ein Rechtssys-
tem zu passen, welches die biologische Tatsache eines Geschlechterkontinuums  ignoriert, 
sondern umgekehrt muss das Rechtssystem angepasst werden, um die realen Menschen, und 
nicht nur gesellschaftliche Konstrukte und Stereotypen, in ihm abbilden zu können. 

Ein modernes Personenstandsrecht sollte die biologischen und medizinischen Tatsachen berück-
sichtigen - auch und gerade weil sie noch nicht in der Gesellschaft angekommen sind. 

Solange die tatsächliche Komplexität von Geschlecht nicht anerkannt wird, kann es kein Gesetz 
werden, das die Rechte Aller berücksichtigt, da sie sich gar nicht im derzeitigen Rechtsraum abbil-
den lassen. Deshalb berücksichtigen wir in dieser Stellungnahme und seinen Vorschlägen auch 
Intersexuelle so stark, obwohl uns klar ist, dass es im TSRRG nur um Transsexuelle gehen soll. 

Unsere Kritik, unserer Forderungen und unser Vorschläge zur Umsetzung der Forderungen beru-
hen auf folgender Voraussetzung: 

1. Die bipolare Geschlechtervorstellung ist ein gesellschaftlich-kulturelles Konstrukt und exis-
tiert real nicht. Stattdessen gibt es auf jeder Ebene, auf der man Geschlecht definieren 
könnte, ein Geschlechterkontinuum. Wir erklären das im Folgenden an Bespielen. 
Als aktuellen wissenschaftlichen Hintergrund zu diesem Thema legen wir Ihnen besonders 
die Ergebnisse der ethnologische Untersuchung von Claudia Lang in den Jahren 2002 bis 
2004 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sie in ihrem Buch „Intersexualität – 
Menschen zwischen den Geschlechtern“ [Lang2006] 2006 veröffentlichte, ans Herz. (be-
sonders Kapitel 1) 

2. Das Drängen von Ärzten und Eltern auf eine möglichst frühe meist operative Anpassung in-
tersexueller Kinder an eines der „beiden“ Geschlechter, um eine „eindeutige“ Fremdzuwei-
sung zu ermöglichten, beruhen zu einem großen Teil auf der Ignoranz deutscher Gesetze 
gegenüber der Existenz Intersexueller, sowie dem unter 1. Genanntem. (hierzu sei auf Ka-
pitel 2, Abschnitte „Medizin“ sowie „Genitalverstümmelung und Gewalt“ [Lang2006] verwie-
sen) Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass Intersexuelle wieder direkt in deutschen 
Gesetzen anerkannt werden. 
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3. Nur die gesetzliche Anerkennung von mehr als zwei Geschlechtern und einem offenen, 
selbstbestimmten Umgang mit diesen wird Intersexuellen ein menschenwürdiges Dasein 
ermöglichen und ihnen die Möglichkeit eröffnen selbst zu bestimmen was gut für sie ist. 
(dringend empfehlen wir hierzu Kapitel 2, Abschnitt „Rechtsprechung“ [Lang2006]) 

4. Unter Berücksichtigung von Punkt 1 bis 3 zeigt sich die Absurdität und Diskriminierung vie-
ler aktueller gesetzlicher Regelungen. Hier sei auf die Ehe im BGB, das LPartG und das 
TSG und die Durchführung des Strafvollzuges verwiesen. 
Im BGB wird zwar nie explizit gefordert, dass eine Ehe nur von einem Mann und einer Frau 
geschlossen werden darf, aber es wird (wenn auch erst relativ weit hinten) impliziert, dass 
die Ehepartner ein Mann und eine Frau sind. Was genau nun aber ein Mann oder eine Frau 
ist, bzw. was man unter männlich und weiblich zu verstehen hat, wird in keinem deutschen 
Gesetz definiert. Es wird viel mehr vorausgesetzt, dies wäre immer klar und damit wird die 
Existenz von Intersexuellen und Transsexuellen ignoriert. Näheres hierzu im Folgenden. 

5. TSG, LPartG und einmögliches weiteres Gesetz für den Umgang mit Intersexuellen sind 
durch ihrer bloße Existenz bereits diskriminierend, da sie Gruppen von Menschen aus dem 
normalen Gesetzeswerk heraus nehmen, ausgrenzen und dann mit Sonderregelungen 
passend machen um in einen Gesetzeskontext zu passen, der ihrer Existenz an sich ver-
leugnet oder zu mindest ignoriert. 
(Wikipedia weis dazu: Das Wort Diskriminierung stammt vom lateinischen discriminare „trennen, 
absondern, unterscheiden“, zu discrimen „Trennendes, Unterschied“, discernere.) 

6. Ein menschenwürdiger und nicht diskriminierender Umgang mit Intersexuellen, Transsexu-
ellen so wie Menschen mit Nicht-Hetero-Sexualität ist nur möglich wenn man die vorhan-
denen Gesetze so öffnet und zeitgemäß anpasst, dass sie OHNE Sonderregelungen AL-
LEN Menschen gerecht werden. 
Daher müssen die Regelungen für Transsexuelle und Intersexuelle ins Personenstandsge-
setz und angrenzende Gesetze direkt ein gebettet werden. 

Im Folgenden werden wir zeigen warum deutsche Gesetze mehr als 2 Geschlechter anerkennen 
müssen und welche Auswirkungen dies haben wird. Wir werden zeigen, dass vor diesem Hinter-
grund nur die Öffnung der Ehe für alle Menschen und die Abschaffung einer Sonderregelung nur 
für Homosexuelle (wie auch immer man zwei gleiche Geschlechter in einem Kontinuum definieren 
will) eine umfassende, konsequente und für alle gerechte Lösung darstellt. 

Wir bitten Sie, gerade weil es aus unserem gewohnten Blickwinkel nicht offensichtlich ist, sich die 
folgenden Seiten und das erwähnte Buch genau anzuschauen und sich die Absurdität viele derzei-
tiger Regelungen, des Entwurfs des TSRRG und leider auch der Forderungen einiger anderer 
Trans*-Gruppen (die den Sinn ihrer Forderungen oft nicht erklären können) bewusst zu machen. 

Die meisten der scheinbar unterschiedlichen Forderungen von Trans*-Gruppen beruhen auf dem 
Glauben, man könne nicht fordern, was man wirklich will und für notwendig hält, weil es nicht der 
derzeitigen gesellschaftlichen und politischen Auffassung entspricht. Wir widersprechen dem ent-
schieden, und sind überzeugt, dass genau deshalb die von uns geforderten Regelungen notwenig 
und gerechtfertigt sind und wir belegen dies auch. 

Die meisten Begriffe sind dabei mehr oder weniger umstritten und uneindeutig. Daher ja auch die 
Diskussion um den Namen eines möglichen neuen TSG. Wir haben im folgenden Abschnitt die De-
finitionen und historischen Entwicklungen der wichtigsten Begriffe zusammen getragen und skiz-
ziert. Eine Integration der notwenigen Regelungen für Transsexuelle und Intersexuelle im Perso-
nenstandsgesetz würde auch das Begriffsminenfeld geschickt umgehen. 

Im Weiteren werden wir die durch die Medizin definierten Begriffe Transsexuell und Intersexuell 
benutzen, wohl wissend dass diese im gesellschaftlichen Kontext problematisch sind. Sie and aber 
den meisten Menschen vertrauter. 

Mindestens genauso wichtig wie die gesetzliche Neuregelung ist eine ausreichende und korrekte 
Vermittlung des Geschlechterkontinuums und seiner Auswirkungen in allen Fächern in Schule und 
Universität so wie die entsprechende Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte. 
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Begriffe, Definitionen und Auffassungen  

Einige Begriffe sind zum Teil blau gedruckt um zu verdeutlichen, dass diese nach deutschen 
Sprachregeln alle etwas mit Sexualität implizieren, obwohl das für einige nicht nur falsch ist, son-
der sich daraus auch Vorurteile ableiten. 

1. Vorsilben und Grundbegriffe 
Hetero- griechisch: "anders", "ungleich", "abweichend", "fremd" 

Homo- griechisch: „gleich“ 

Bi- lateinisch: „zwei“, „doppelt“, „beide“ 

A- griechisch: „nicht“ bzw. das Gegenteil angehangener Wörter 

Trans- lateinisch: „durch“, „über“, „hinüber“, „jenseits“, auf die andere Seite 

Inter- lateinisch: „dazwischen“, „mitten“, „unter“ 

Sexualität lateinisch: sinngemäß „Geschlechtlichkeit“, von spätlat. sexualis; aus 
lat. sexus „Geschlecht“ 

Geschlecht von althochdeutsch: gislahti, „was in dieselbe Richtung schlägt“ 
heute ist meist das äußere, genitale Geschlecht impliziert 

Identität von lateinisch idem: „der selbe“, „der gleiche“ 
(sozial)psychologisch: die Summe der Merkmale, anhand deren sich 
ein Individuum von anderen unterscheiden lässt 
oder auch: Merkmale, die ein Individuum ausmachen, und unter-
schieden nach Ich-Identität (einzigartige Merkmale) und Wir-Identität 
(mit einer Gruppe, der Wir-Gruppe, geteilte Merkmale). 

Gender englisch: Geschlechtsidentität, Soziales Geschlecht (siehe unten) 

Weiblich typische Eigenschaften des weiblichen Geschlechts besitzen (was 
dies bedeutet ist stark kulturell geprägt und abhängig) 

Männlich typische Eigenschaften des männlichen Geschlechts besitzen (was 
dies bedeutet ist stark kulturell geprägt und abhängig) 

Frau erwachsender Mensch mit weiblichem Geschlecht (welche Ebene 
von Geschlecht dazu herangezogen wird ist vom Kontext und dem 
kulturellen Hintergrund abhängig) 

Mann erwachsender Mensch mit männlichem Geschlecht (welche Ebene 
von Geschlecht dazu herangezogen wird ist vom Kontext und dem 
kulturellen Hintergrund abhängig) 

2. Geschlechterebenen 
Genetisches Geschlecht die chromosomale Ausstattung von Lebewesen  

Gonadales Geschlecht die hormonelle Ausstattung von Lebewesen  

Genitales Geschlecht die somatische Ausstattung von Lebewesen 

Soziales Geschlecht die Zusammenfassung der biologischen, sozialen und psychologi-
schen Aspekte der Geschlechtszugehörigkeit, insbesondere beim 
Menschen  

Identitätsgeschlecht in der Psychologie das Geschlecht, dem sich ein Individuum zugehö-
rig fühlt (oft auch Geschlechtsidentität genannt) 

(sexuelle Orientierung) wer fühlt sich sexuell zu wem hingezogen - wird von der Gesellschaft 
als an ein bestimmtes Geschlecht gebunden gesehen („hetero“ = 
„normal“), obwohl heute bekannt ist, dass dies nicht der Fall ist 

(sexuelle Identität) reduziert die Orientierung auf: „sexuell zu wem hingezogen“ – gilt als 
besser, richtiger – der genaue Bedeutungumfang ist umstritten 
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3. Geschlechtskategorien 
Männlich (M) Geschlecht das im Rahmen der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung  

die größeren Gameten, bei den höheren Tieren also die Eizellen, be-
reitstellt 

Weiblich (W / F) Geschlecht das im Rahmen der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung  
die kleineren Gameten, bei den höheren Tieren also die Spermien be-
reitstellt 

Intergeschlechtlich wörtlich: „zwischengeschlechtlich“  - Vorschlag statt Intersexuell 

Inter (I) gekürzt von Intergeschlechtlich oder Intersexuell – Vorschlag - da der 
Begriff ja immer im Kontext von Geschlecht benutzt würde, solle „In-
ter“ = zwischen reichen und zwischen den Geschlechtern implizieren 

Geschlechtslos kaum/keine Teile eines Geschlechts vorhanden (meist nur durch OP) 

Zwischengeschlechtlich zwischen den Geschlechtern stehend 

Hermaphrodit griechisch: vereint Teile von Hermes (Mann) und Aphrodite (Frau) 
(siehe Zwitter) 

Zwitter deutsche Bezeichnung für Intersexuelle mind. seit dem Mittelalter 

Echte Zwitter medizinischer Begriff für Menschen mit (nahezu) vollständigen Geni-
talien „beider“ Geschlechter 

Scheinzwitter medizinischer Begriff für Intersexuelle die nicht echte Zwitter sind – 
unter Betroffen umstritten 

Unbestimmt (U) bei einigen Intersexuellen ist auch im Erwachsenenalter noch unklar 
zu welchem Geschlecht und IS-Syndrom sie gezählt werden sollen 

Intersexuell (IS) Zusammenfassung von über 100 Syndromen, daher wo mindestens 
eines oder mehrere der folgenden Dinge der Fall sind: 

�  Uneindeutiges Genital(geschlecht) (z. B. Hermaphroditen) 

�  Uneindeutiges Sexualhormonlevel oder Insensitivität für be-
stimmte Hormone 

�  Uneindeutiges Genom (z. B. 46XXY) 

�  Widersprüche einzelner Geschlechtsmerkmale (bezogen auf 
das kultur-medizinisch geprägte Zweigeschlechtersystem) 

4. Sexual ität 
Heterosexuell wörtlich: Sexualität zwischen ungleichem – die Sexpartner gehören 

nicht dem gleichen Geschlecht an 

Homosexuell wörtlich: Sexualität zwischen gleichem – die Sexpartner gehören dem 
gleichen Geschlecht an (wie auch immer man Geschlecht definiert) 

Bisexuell wörtlich: zwei (beide) Sexualitäten – impliziert es gibt nur zwei 

Asexuell wörtlich: keine Sexualität – hier gibt Untergruppen die unterscheiden 
wo Sex beginnt und wie viel davon OK ist (z. B. Petting) bzw. welchen 
Charakter ihrer Partnerschaften haben dürfen 

5. Geschlechtsidentität 
Transsexuell (TS) medizinischer Begriff für Menschen die sich dem anderen als ihrem 

Körperlichengeschlecht zugehörig fühlen  
gemeint wahr wohl, dass das körperliche Geschlecht hinüber geht 
(zum anderen der beide – die Existenz Intersexueller wird ignoriert) 
suggeriert aber wörtlich: hinübergehende Sexualität und ist daher 
umstritten, den es geht hier eigentlich um Geschlechtsidentität 
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Non-OP TS Transsexuelle die keine geschlechtsangleichende Operation anstre-
ben, aber ständig im „anderen“ Geschlecht leben und sich überwie-
gend so empfinden – mögliche Überschneidung mit starker Form von 
Transvestismus 

Pre-OP TS Transsexuelle die eine geschlechtsangleichende Operation anstre-
ben, diese aber noch nicht haben durchführen lassen 

Post-OP TS Transsexuelle die eine geschlechtsangleichende Operation an sich 
haben durchführen lassen - viele sehen sich dann allerdings nicht 
mehr als TS sondern normale Männer und Frauen, da ja nun kein 
Konflikt mehr besteht zwischen Geschlechtsidentität und dem Körper 

Trans-Frau Mann-zu-Frau TS (MzF TS) (gelegentlich erst nach GA-OP) 

Trans-Mann Frau-zu-Mann TS (FzM TS) (gelegentlich erst nach GA-OP) 

Transident (TI) alternativer Begriff für Transsexuelle der als richtiger gilt aber eben-
falls umstritten ist - wörtlich: hinübergehende Identität – wird als 
falsch angesehen, da die Geschlechtsidentität sich ja nicht än-
dert/hinübergeht, sondern nur nicht zum Körper passt 

Transgender (TG) wörtlich: hinübergehende Geschlechtsidentität. wird aber sehr unter-
schiedlich verstanden, ist daher heute sehr umstritten 
- ursprünglich als Selbstdefinition von Virginia Price (Non-OP TS) ge-
prägt, die sich aber auch als „extreme“ Form von CDs oder TVs se-
hen können, bzw. von anderen z. B. der Medizin so gesehen werden 
- alternativer Begriff für CDs und TVs 
- Oberbegriff über alle Trans*-Untergruppen 

Transvestit (TV) ursprünglich um 1900 als Begriff für sich gegengeschlechtlich klei-
dende Menschen von Markus Hirschfeld geprägt, wobei aber nicht 
nach der Motivation für das Crossdressing unterschieden wurde 
später nur noch Menschen die sich gelegentlich gegengeschlechtlich 
fühlen oder auf Grund einer fetischistischen Sexualität gegenge-
schlechtliche Kleidung tragen 
gelegentlich als Schimpfwort missbraucht und daher umstritten 

Transe meist als Schimpfwort missbraucht so wie Schwuler oder Lesbe 
meist keine Unterscheidung von TS, TV usw. – die Benutzer des Wor-
tes sind sich der Unterscheide auch oft nicht bewusst 
manche Trans*-Gruppen und Organisationen plädieren dafür sich den 
Begriff zu eigen zu machen und vom Schimpfwort zum stolzen Label 
zu befördern so wie das Schwule und Lesben bereits getan haben. 

Weiblich eine Person die sich als überwiegend weiblich empfindet unabhängig 
von anderen Geschlechtsmerkmalen (woran das fest gemacht wird ist 
unklar – in Frage kommen z. B. Rollenverhalten, Interessen, Verhal-
ten, gesellschaftliche Reflektion, Körper, Sexualität und Anderes) 

Männlich  eine Person die sich als überwiegend männlich empfindet unabhän-
gig von anderen Geschlechtsmerkmalen (woran das fest gemacht 
wird ist unklar – in Frage kommen z. B. Rollenverhalten, Interessen, 
Verhalten, gesellschaftliche Reflektion, Körper, Sexualität und Ande-
res) 

Unbestimmt eine Person die sich nicht überwiegend als weiblich oder männlich 
empfindet (meist als beides, dazwischen oder geschlechtslos) 

Bigender bewegen sich in ihrer sozialen Geschlechtsidentität und deren Aus-
druck zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit bewegen und vereinen 
beide Geschlechter in sich. - vergleichbar mit dem ur-amerikanischen 
Terminus „two-spirited - offizielle Unterkategorie TG laut APA. 
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6. Weitere Begriffe 
Crossdressing sich gegengeschlechtlich kleiden, also „typische“ Kleidung des jeweils 

anderen Geschlechts im Zweigeschlechtersystem zu tragen 

Crossdresser (CD) dem Wort nach: jemand der crossdressing betreibt egal aus weicher 
Motivation heraus 

�  TV – um einen vorübergehenden Drang auszuleben 

�  TS – inner Sicht: zum angeborenen Genitalgeschlecht passen-
de Kleidung aus gesellschaftlichem Zwang 

�  TS - äußere Sicht: dem angeborenen Genitalgeschlecht wider-
sprechende Kleidung auf Grund des Gefühls dem anderen Ge-
schlecht anzugehören 

�  Drag King, Drag Queen: zur selbst Darstellung und Provokation 

�  Travestie: als Unterhaltungsshow, „Berufsbekleidung“ 

Manche „Transvestiten“ bevorzugen den Begriff für sich gegenüber 
dem als negativ angesehenen Begriff Transvestit oder betrachten 
dies als eine Unter- oder Nebengruppe von bzw. zu Transvestiten 

Outing Offenbarung eines versteckten Sachverhaltes, hier der tatsächlichen 
Sexualität, Geschlechtsidentität oder anderer Geschlechtsmerkmale 

Passing im selbst wahrgenommen Geschlecht auch von anderen wahrge-
nommen werden – dies ist durch körperliche Merkmale, Kleidung, 
Mimik und Gestik sowie das innere Selbstverständnis beeinflusst 
dabei kann gemeint sein: 
von anderen nicht als das ursprünglich zugewiesene Geschlecht er-
kannt zu werden, oder 
obwohl diese dies erkennen, von Anderen akzeptiert zu werden, da 
diese die Stimmigkeit der Person wahrnehmen 

Trans* Zusammenfassung von TV, CD, TG, TS ohne die Implikation zu Se-
xualität – von vielen Trans*-Gruppen heue im Schriftlichen bevorzugt 

Inter* Zusammenfassung aller Intersexsyndrome ohne Implikation zu Sexu-
alität – von vielen Inter*-Gruppen heue im Schriftlichen bevorzugt 

GLBT Gay, Lesbian, Bisexual, Trans* 

SLBT Schwul, Lesbisch, Bisexuell, Trans* 

SLBTTI Schwul, Lesbisch, Bisexuell, Transsexuell, Transvestitismus, Interse-
xuell 

GA-OP geschlechtsangleichende Operation 

SRS Sex Reasignment Surgery (English GA-OP) 

 

Diese Aufstellung von Begriffen und ihrer Beschreibung erhebt nicht den Anspruch vollständig oder 
komplett richtig zu sein, sondern spiegelt die Meinung des Trans Street Day und von transID wie-
der. Sie basiert zum Teil auf den Definitionen von http://de.wikipedia.org Stand 20.05.2009. 

Wir wollen damit einen Überblick über die recht komplexe und verwirrende Begriffsvielfalt in die-
sem Bereich geben, zeigen wo es überall Konflikte gibt und skizzieren warum, sowie definieren wie 
wir die Begriffe verstehen. 

Uneindeutige Begriffe werden wir so weit möglich vermeiden. Da wo Begriffe auch eine aktuelle 
medizinische Definition haben, werden wir diese Sichtweise zugrunde legen, da diese Sicht meist 
bekannter ist. Damit ist aber nicht impliziert, dass wir diese Definition in jedem Fall für richtig hal-
ten.
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Geschlecht und Geschlechtsidentität - Grundlagen  

… die der Gesetzgeber bei der Erarbeitung eines neu en Personenstandsrechts, welches 
Transsexuelle und Intersexuelle ohne Sonderstatus e inbezieht berücksichtigen sollte: 
 
 1. Geschlecht ist wesentlich komplexer als die allgemeinen und landläufigen Auffassungen von 

bipolar männlich und weiblich (was auch immer das genau ist). Es gibt ein Geschlechterkonti-
nuum welches sich zwischen den drei Extrempunkten „männlich“, „weiblich“ und „kein Ge-
schlecht“ aufspannt. 
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echte 
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männlich
46, XY

Entfernung der 
Genialen

z. B, wegen 
Krankheit
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Intersexuelle sind Menschen, deren Geschlecht nicht eindeutig männlich oder weiblich ist, ent-
weder, weil sie Teile beider Genitalien haben und manchmal sogar beide komplett und funkti-
onsfähig, oder weil Genital-, Hormonal- und/oder Genomgeschlecht sich nicht decken. Dabei  
gibt es über 100 Intersex Syndrome, von denen die Gesellschaft auf Grund fehlender Vermitt-
lung in der Schule kaum weiß. 

Im Katalog der SLUB (Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den) finden sich zum Suchbegriff „Intersexualität“ ganze fünf Bücher, von denen vier älter als 
24 Jahre sind. Das Fünfte ist nicht in Deutsch. Die Suche nach „intersexuell“ ist ergebnislos 
aber mit „Zwitter“ wird man fündig. Da gibt es dann so Schätze wie das „Preußisches Polizei-
Lexikon – 6“ von 1856 oder das „Universal-Lexicon der practischen Medicin und Chirurgie – 14“ 
von 1849. 

Fünf der 11 Funde sind vor 1940 erschienen und immerhin ein Sachbuch nach 1991. Alle Bü-
cher sind in nur einem Exemplar verfügbar. Das ist ein beschämendes Ergebnis da auch die 
Fachbibliotheken wie die des Universitätsklinikums „Carl Gustav Carus“ mit einbezogen sind. 
Die Universitätsstadt Dresden hat ca. 35000 Studenten aber nur 15 mehr oder weniger relevan-
te und meist total veraltete Buchexemplare zum Thema Intersexualität. 

Zum Thema Transsexualität sieht es mit ca. 50 Büchern etwas besser aus. Ein guter Teil davon 
ist auch weniger als 20 Jahre alt und zum Teil sogar in unglaublichen zwei Exemplaren verfüg-
bar. Darunter sind auch einige Bücher der letzten 10 Jahre was immerhin etwas ist. 

Zu Homosexualität finden sich immerhin schon einige 100 Einträge. Wir nehmen an das diese 
Ergebnisse durch auch für andere Städte und Länder repräsentativ sind und sie zeigen recht 
eindrucksvoll wie die deutsche Gesellschaft und nicht zuletzt der Staat mit Intersexualität und 
Transsexualität umgehen. 

Das deutsche Recht so wie die Gesellschaft ignorieren bisher die Existenz von IS und nötigen 
damit Ärzte und Eltern, ein IS-Kind für dieses System passend zu machen  – notfalls mit einer 
Genital-OP. 

Nebenstehendes Diagramm zeigt das Ge-
schlechterkontinuum für die Genitalien und 
zum Teil für das Genom. Die Bereiche stel-
len dabei keine absolute Wahrheit dar 
sondern sollen lediglich den Sachverhalt 
illustrieren. 

Die grauen Verweise zeigen für 3 häufige 
Intersexsyndrome wo wir sie in diesem 
Diagram ansiedeln würden. Das Beispiel 
der XY-Frauen zeigt dabei, dass die Geni-
talien nicht unbedingt uneindeutig sein 
müssen aber auch, dass das Genom keine 
zuverlässige Zuordnung erlaubt. 

Das Alles wirkt recht kompliziert und dabei 
ist noch sehr vieles weggelassen wurden. 
Wer mag sich vor diesem Hintergrund an-
maßen für einen Menschen festzulegen ob 
er männlich oder weiblich ist? 
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Um diesen Missstand zu ändern und ein Geschlechterkontinuum zumindest teilweise im Per-
sonenstand abbilden zu können, muss es mindestens noch ein drittes Geschlecht für alles zwi-
schen männlich und weiblich geben. 

Wir schlagen dafür den Begriff „Intersexuell“ (IS), „Intergeschlecht“ (IG) oder einfach nur „Inter“ 
(I) vor. Da der Begriff ja nur im Kontext von Geschlechtseinträgen und –angaben benutzt wird 
ist klar, dass es um „zwischen den Geschlechtern“ oder genauer gesagt den Geschlechterex-
tremen des Kontinuums geht. 

Manchmal ist aber auch eine Fremdzuweisung zu „Inter“ nicht ohne weiteres möglich und spä-
testens bei der Selbstwahrnehmung empfinden sich mache Menschen als weder männlich 
noch weiblich. Deshalb halten wir auch noch eine 4. Kategorie „unbestimmt“ (U) für sinnvoll. 

International könnten hier die englischen Begriffe „unknown“ oder „unidentified“ ebenfalls mit 
„U“ beschrieben werden, während „I“ auch im Englischen für „Inter“ stehen kann. 

Wir verweisen hier auch auf Antrage und Beschwerden vor dem Amtsgericht München im Jahr 
2000 und folgenden, bei denen ein intersexueller Mensch dies für sich gefordert hat. In der Be-
schwerde gegen die Ablehnung des Antrags auf ein Drittes Geschlecht vom September 2000 
ist die Problematik wunderbar bildhaft verdeutlicht ([Lang2006] Seite 299 oben): 

»Man stelle sich vor, dass angenommen würde, es gäbe auf der Welt nur Fische und 
Vögel, und alle Lebewesen müssten jetzt in die eine oder andere Kategorie gepresst 
werden, die als Maßstab dafür diente, worauf die körperlichen Merkmale in erster Linie 
hinweisen: Ein Hase wäre dann ein Fisch, weil er überwiegend dadurch geprägt wäre, 
dass er nicht fliegen kann und keinen Schnabel hat; eine Katze wäre dagegen ein Vo-
gel, weil sie gerne auf Bäumen sitzt und keine Vegetarierin ist.« 

Uns ist bewusst, dass der Vergleich an einigen Stellen hinkt, aber er verdeutlicht trotzdem die 
Absurdität der derzeitigen gesetzlichen Regelungen und ihrer Umsetzung, denn sie eine ge-
nauso absurde und willkürliche Zuweisung. 

Obiges Zitat zeigt aber noch etwas. Es ist extrem wichtig, dass man mit den dann drei oder vier 
Geschlechterkategorien so offen wie möglich umgeht, in einem Geschlechterkontiuum wird 
man zwischen jeden zwei Kategorien eine weiter finden können, so wie zwischen jeden zwei 
reellen Zahlen ein dritte Zahl zu finden ist. 

Claudia Lang legt in ihrem Buch [Lang2006] die bisherige Argumentation dar: 

„Das Personenstandsgesetz (PStG), in dem neben dem Familienstand, Namen, Ge-
burtszeit und -ort auch das Geschlecht standesamtlich festzuhalten ist, und zwar binnen 
Monatsfrist, schreibt nur fest, dass die Rubrik »Geschlecht« auszufüllen sei — ein Of-
fenlassen der Geschlechtsrubrik ist damit nicht zulässig. Es schweig jedoch darüber, 
welche Geschlechtseintragungen erlaubt sind. 

Lediglich in einem Kommentar zum Personenstandsgesetz heißt es: 

»Nach §21 Abs. 1 Nr. 3 PStG wird das Geschlecht des Kindes in das Geburtenbuch ein-
getragen. Das Kind darf nur als Knabe oder Mädchen bezeichnet werden.« (Hep-
ting/Gaaz 2000 in Plett 2002: 36) 

Bestehen Unklarheiten oder Zweifel, ist vom Arzt oder der Hebamme eine Bescheini-
gung über das zugewiesene Geschlecht einzuholen. »Die Eintragung »Zwitter« ist unzu-
lässig, weil dieser Begriff dem deutschen Recht unbekannt ist« (Hepting/Gaaz in Plett 
2002: 36). Die Verfasser des BGB, das 1900 in Kraft getreten ist, fanden nämlich: 

»Nach dem heutigen Stand der medizinischen Wissenschaft darf angenommen werden, 
daß es weder geschlechtslose noch beide Geschlechter in sich vereinigende Menschen 
gibt, daß jeder sog. Zwitter entweder ein geschlechtlich mißgebildeter Mann oder ein 
geschlechtlich mißgebildetes Weib ist.« (Mugdan in Wacke 1989: 870)“ 

 
Dies ist aber heute nicht mehr haltbar, wie ja auch die Begründung des TSRRG Entwurfs dar-
legt. 
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Deshalb muss es den Betroffenen gestattet sein nach einer ersten Fremdzuweisung, die sicher 
sinnvoll ist, diese gegebenenfalls selbstbestimmt zu korrigieren und vom Staat anerkennen zu 
lassen. Dabei verweisen wir auch auf das Grundgesetz: 

http://www.lobby-fuer-menschenrechte.de/grosse_Zwitterfrage.php schrieb dazu: 

„Das Grundgesetz stellt in Artikel 3 II Satz 1 zwar nur fest, daß „Männer und Frauen” gleichbe-
rechtigt sind. In der allgemeineren Vorschrift, die Diskriminierung verhindern soll, in Artikel 3 III 
Satz 1, heißt es aber in umfassender Formulierung: „Niemand darf wegen seines Geschlechts . . . 
benachteiligt oder bevorzugt werden.” Was aber anderes als eine Benachteiligung ist es, wenn 
Menschen, die als Zwitter geboren werden, nicht als Zwitter anerkannt werden und nicht als 
Zwitter leben dürfen? Daß die Standesämter sie durch die Zuweisung des Geschlechtes Mann o-
der Frau zum Verschwinden bringen, ist nicht nur eine Diskriminierung, es verstößt auch gegen 
die Menschenwürde, die auch das Recht darauf umfaßt, als das wahrgenommen zu werden, was 
man ist.“ 

 2. Auch die Geschlechtsidentität ist nicht bipolar. 

 

Transgender

häufig 
echte 
Zwitter

männlich
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Intersexuelle mit (nahezu) vollständigen Genitalien beider Geschlechter empfinden sich eben-
falls häufig als beides, bzw. zwischen den Geschlechtern stehend. Manche Intersexuelle - sel-
tener auch Transsexuelle - empfinden sich vorübergehend oder ständig als keines der Ge-
schlechter. Befragen Sie auch andere Betroffene, falls Sie das nicht glauben. Sie werden über-
rascht sein, wie ungenau – ja schlicht weg falsch – das landläufige gesellschaftliche Ge-
schlechterbild ist. (siehe auch [Lang2006], Geschlechtsidentität, Seite 112 und folgende) 

Die wenigsten Transsexuellen empfinden sich selbst (sofort) als 100%ig dem anderen als ih-
rem Geburtsgeschlecht angehörig. In der Regel fühlen sich Menschen „lediglich“ überwiegend 
„ihrem Geschlecht“ zugehörig. Ein 100%iges Zugehörigkeitsempfinden wird dagegen von eini-
gen Fachleuten so gar als krankhaft angesehen. 

Unsere Gesellschaft ist aber so auf diese sich gegenseitig ausschließenden bipolaren Ge-
schlechter konditioniert, dass es den meisten Menschen Angst macht, wenn man dies in Frage 
stellt. Die Ablehnung der Masse gegenüber Trans*, Inter* und zu einem inzwischen viel gerin-
geren Grad auch Homosexualität begründet sich genau aus dieser Angst. 

Was heißt es für die eigene Identität wenn andere scheinbar ihre Geschlechtsidentität oder ihre 
Sexualität frei wählen und wechseln können? Er klärt man ihnen, dass Trans* und Homosexu-
elle dies nicht tun sondern ihre Identität ebenfalls als unveränderlich wahrnehmen, diese aber 
eben nicht in das „normale“, gesellschaftlich akzeptierte Bild passt, dann erlöschen das Inte-
resse und diese Angst meist rasch. 

Hier ist die Bildung gefragt die wirklichen Tatsachen zu vermitteln und das nicht länger den 
Halbwahrheiten der Medien zu überlassen. (siehe Bildungsforderung am Ende des Dokuments) 

Das nebenstehende Diagramm soll dies 
illustren. Kein Mensch empfindend sich 
100%ig und zu jeder Zeit als männlich o-
der weiblich. Die meisten Menschen ma-
chen sich dies aber nie bewusst. 

Fragt man sie warum sie Mann oder Frau 
sind, werden genau die Merkmale ge-
nannt, deren Eindeutigkeit die Existenz 
von Transsexuellen und Intersexuellen in 
Frage stellt. 

Lässt man diese Kriterien nicht mehr zu 
sind sie unfähig zu sagen was sie männ-
lich oder weiblich macht (weil sie BEIDE 
Anteile haben). Dies löst außerdem eine 
große Unsicherheit und Angst aus. 

Einige Mediziner sehen eine zu starke Zu-
ordnung zu einem der Extrempunkte sogar 
als Krankhaft an. 
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 3. Da die Gutachter aber in der Regel ein 100%iges Zugehörigkeitsgefühl der Transsexuellen zum 
anderen Geschlecht erwarten, sind diese gezwungen, zu lügen oder sie riskieren ein negatives 
Gutachten und damit Ablehnung ihres Antrags. 

 4. Niemand kann bisher objektiv die Geschlechtsidentität eines anderen Menschen feststellen. 
Eine Fremdzuweisung kann somit nicht in jedem Fall korrekt sein. Daher muss jeder sein Ge-
schlecht selbst bestimmen können, wenn er / sie dazu geistig reif genug ist. 

 5. Unabhängig von der rechtlichen Anerkennung und der tatsächlichen Ursache (transsexuelles 
Empfinden oder psychische Störung) betrachten manche Menschen sich als dem anderen Ge-
schlecht zugehörig und leben dann auch so, so weit ihnen das in ihrem Umfeld möglich ist. Da 
sie dies auch ohne staatliche Anerkennung tun, kann der Staat ihnen mit der rechtlichen Aner-
kennung nicht schaden, sondern nur nutzen. 

Stellt ein kleiner Teil dieser Menschen später fest, dass er nicht transsexuell ist und möchte zu-
rückwechseln, ist dies bei Abwesenheit der Voraussetzung von Operationen für juristische 
Schritte auch völlig problemlos möglich. 

Es ist also für rechtliche Belange nicht nötig zu untersuchen, warum ein Mensch sich dem an-
deren Geschlecht zugehörig fühlt. Der Staat verletzt seine Fürsorgepflicht und seine Pflicht zum 
Rechtsfrieden nicht, wenn er seine BürgerInnen selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden 
lässt. Außerdem sind die Mediziner bisher nicht in der Lage zuverlässig diese Unterscheidung 
zu treffen. 

 6. Das juristische Geschlecht eines Menschen wirkt sich bei Gleichbehandlung aller Geschlechter 
ohnehin kaum aus (oder sollte es zu mindest nicht) und daher ist so eine rechtliche Anerken-
nung auch aus dieser Sicht relativ unproblematisch. 

Für die Betroffenen hat die Vornamensänderung abgesehen von Partnerschaftsrecht, Strafvoll-
zug, Wehrpflicht und Arbeitsschutz sowie Arbeitsplatzergonomie (wo aber wohl auch eher das 
wahrgenommen Geschlecht zugrunde gelegt werden sollte) viel weiterreichende Konsequen-
zen. 

 7. Nicht jede transsexuelle Person möchte auch operative Maßnahmen zur Angleichung der pri-
mären und sekundären Geschlechtsmerkmale an sich durchführen lassen, wie ja auch in der 
Begründung des TSRRG Entwurfs vom 07.04.2009 ausgeführt ist. Auch die Fachliteratur sehe: 
„Für eine unterschiedliche personenstandsrechtliche Behandlung von Transsexuellen mit und 
ohne Geschlechtsumwandlung … deshalb keine haltbaren Gründe mehr.“ 

 8. Auf Grund der Punkte 5 bis 7 sollte es daher möglich sein, Transsexuellen die Änderung des 
Geschlechtseintrags unabhängig von medizinischen oder operativen Voraussetzungen bereits 
mit der Vornamensänderung zu gewähren, wie dies inzwischen z. B. in England der Fall ist. 

 9. Nicht wenige gesetzliche Bestimmungen der vergangen 1000 Jahre waren da zum Teil dem 
heutigen deutschen Recht schon weit voraus. Ein kleiner Teil scheint halb vergessen, noch in 
unseren heutigen Gesetzen zustecken. (siehe die recht offene Formulierung der Ehe im BGB) 

Stellvertretend für diese älteren Gesetze sei hier das „Allgemeine Preußische Landrecht von 
1794 erwähnt wo es heißt: 

»I 1§19 Wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen die Aeltern, zu welchem Ge-
schlechte sie erzogen werden. 

§20 Jedoch steht einem solchen Menschen, nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre, 
die Wahl frey, zu welchem Geschlecht er sich halten wolle. 

§21 Nach dieser Wahl werden seine Rechte künftig beurteilt. 

§22 Sind aber Rechte eines Dritten von dem Geschlecht eines vermeintlichen Zwitters 
abhängig, so kann ersterer auf die Untersuchungen durch Sachverständige antragen. 

§23 Der Befund der Sachverständigen entscheidet, auch gegen die Wahl des Zwitters, 
und seiner Aeltern.« 

(z. B. [Lang2006] Seite 133 bzw. komplett in [Hatt1996]) 
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Partnerschaftliche Rechtsinstitute  
 
Die meisten Menschen fühlen sich zu anderen Menschen sexuell hingezogen.  
Wir verwenden hier ganz bewusst nicht den Begriff „sexuelle Orientierung“ da dies eine Richtung, 
einen Vektor, einen Pfeil impliziert und daher einen Ausgangspunkt und ein Ziel benötigt. Wenn 
man aber die biologische Tatsache eines Geschlechterkontinuums anerkennt wird es schwer sol-
che Ausgangs und Zielpunkte zu definieren. 
Selbst für Bi- und Asexuelle wo dies noch recht unproblematisch zu sein scheint lassen sich Unter-
schiede innerhalb der Kategorie finden. 
Der Begriff „sexuelle Identität“ versucht dieses Problem zu mildern, in dem Menschen nur nach 
den Zielpunkten obiger „Pfeile“ betrachten werden. Da der Begriff aber noch unüblich ist und nicht 
klar ist, ob und wie Transsexuelle und Intersexuelle mit ihrer Sexualität oder gar mit ihrer Ge-
schlechtsidentität oder ihrem Genital mit eingeschlossen sind, wollen wir auch diesen Begriff hier 
nicht verwenden. 
Stattdessen beziehen wir uns darauf zu welchem Bereich des Geschlechterkontinuums sich ein 
Mensch hingezogen fühlt. 
Dabei gibt es keinen festen Zusammenhang zwischen Geschlechtsidentität, Geschlecht und zu 
welchem anderen Geschlecht sich eine Person hingezogen fühlt. Am Beispiel von Transsexuellen 
wird das eindrucksvoll deutlich. Das alte TSG ging davon aus, dass die sexuelle Anziehung 
zwangsläufig der Geschlechtsidentität folgt, was aber die Existenz nicht weniger lesbischer Trans-
Frauen widerlegt hat.  
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Da es wie bereits gezeigt, mehr als 2 Geschlechter gibt, die nicht immer eindeutig klassifizierbar 
sind, erscheinen partnerschaftliche Rechtsinstitute, welche eine eindeutige Geschlechtszuordnung 
verlangen, ungeeignet. Wie soll man denn nun die Sexualität eines Menschen nennen, der Teile 
der Genitalien beider Geschlechter hat, sich daher nicht klar als männlich oder weiblich klassifizie-
ren lässt, sich auch weder als Frau noch als Mann empfindet aber sich sexuell zu einem Mann o-
der einer Frau (nicht beiden) hingezogen fühlt? 

Heterosexuell legt Mann und Frau nahe was nicht der Fall ist. (…würde aber von der wörtlichen 
Bedeutung her passen) Dann vielleicht Homosexuell? Aber ihre Geschlechter sind auch nicht 
gleich. Wie wäre es mit Bi- oder Asexuell? Auch nicht, denn die Person fühlt sich ja weder zu „bei-
den“ Geschlechtern gleichermaßen noch zu keinem hingezogen.  

Spätestens jetzt sollte klar werden wie absurd diese Einteilung ist. Da aber die Zuordnung der part-
nerschaftlichen Rechtsinstitute nun wieder auf genau dieser Einteilung beruht, sind beide Rechts-
institute nicht in der Lage mit allen Menschen umzugehen und grenzen die geschätzten ca. 40000 
Intersexuellen und 60000 bis 80000 Transsexuellen in Deutschland unnötiger und unrechter Weise 
aus und diskriminieren sie. 

Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
meisten Menschen zu mindest leichte Bi-
Tendenzen haben. 

Transsexuelle und Intersexuelle wollen eben-
falls Partnerschaften eingehen und können 
sich ebenfalls zu W, M, IS oder TS hingezogen 
fühlen. 

Allerdings ist es bei TS und IS schwer zusa-
gen, ob es eine hetero- oder homosexuelle 
Beziehung ist, da ja das Ausgangsgeschlecht 
nicht immer klar ist. 

Die Farben sollen die gesellschaftliche Erwar-
tung an die Anziehung wieder spiegeln.  Der 
Pfeil bedeutet hier „(sexuelle) Anziehung zu“. 
Asexuell ist als Anziehung zum geschlechtslo-
sen Menschen dargestellt. Die Farbigen Käs-
ten illustrieren Konflikte und Absurditäten der 
gesellschaftlichen Auffassung. 
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Das geschieht in dem sie juristisch und medizinisch passend gemacht werden und Sondergesetze 
und Regelungen sie zwischen den Gesetzen der bipolaren Geschlechterwelt hin und her jonglie-
ren, wie dies z. B. TSG und LPartG tun. 

Die partnerschaftlichen Rechte die eine intersexuelle Person erwerben kann hängen z. B. davon 
ab, zu welchem Geschlecht man sie bei der Geburt erklärt hat. Da sie aber weder Mann noch Frau 
sind ist diese Entscheidung willkürlich. Der Arzt bzw. die Eltern entscheiden hier also darüber, ob 
dieser Mensch später eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft mit dem von ihr bevorzugten Part-
ner eingehen kann. 

Da die Rechte und Pflichten der beiden Institute aber nicht gleich sind, werden hiermit gegebenen-
falls Rechte durch Dritte (die Eltern bzw. Ärzte) beschnitten. Man sollte glauben derartige Willkür 
gäbe es in Deutschland nicht aber sie ist ständiger Alltag. Ein Zustand den nur eine für alle offene 
Ehe vernünftig beseitigt. 

Egal welchen Geschlechts die beteiligten Partner sind, sie sind bereit für einander einzustehen und 
sich gegenseitig zu unterstützen. Viele wollen auch früher oder später Kinder großziehen. Homo-
sexuelle Paare kämpfen daher seit Jahren für die Anerkennung von Regenbogenfamilien. 

Man sieht also, dass es auf der familiären Ebene keine Unterschiede zwischen Homo- und Hetero-
Paaren gibt. Daher ist es nicht nachvollziehbar, warum gesetzliche Bestimmungen einen Unter-
schied machen sollten. Im Gegenteil - im Rahmen der Gleichbehandlung stellt die derzeitige unter-
schiedliche Behandlung eine große Ungerechtigkeit dar. 

Transsexuelle und Intersexuelle stellen das derzeitige System von Ehe und eingetragener Le-
benspartnerschaft vor große Probleme. Das liegt aber nicht an diesen beiden Gruppen, sondern 
daran, dass sowohl Ehe als auch eingetragene Lebenspartnerschaft von falschen Voraussetzun-
gen ausgehen, in dem sie eine bipolare Geschlechterwelt voraussetzen, die so nicht existiert. 

Im BGB Buch 4, Abschnitt 1 - Bürgerliche Ehe, Titel 2 - Eingehung der Ehe steht nicht explizit das 
eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden darf. Auch an keiner an-
deren Stelle des BGB steht dies explizit. Ab Buch 4, Abschnitt 1, Titel 5 wird in einigen wenigen §§ 
durch Formulierungen wie „der Frau oder des Mannes“ impliziert, dass eine Ehe nur zwischen ei-
nem Mann und einer Frau besteht. 

Dabei ist aber nirgends definiert was genau den ein Mann oder eine Frau ist bzw. wodurch ein 
Mensch der einen oder anderen Kategorie zugeordnet wird. 

Kinderendokrinologin Ursula Kuhnle erklärte: „Wenn der Arzt dem Gericht sagt, das ist keine Frau, 
sondern ein Mann, dann ist das für das Gericht die Wahrheit. Da braucht es keine psychologischen 
Gutachten mehr. Die Medizin allein entscheidet hier.“ ([Lang2006] Seite 132) 

Wie Claudia Lang am Anfang von Kapitel 1 ihres Buches [Lang2006] detaillierter darlegt ist die 
heutige wissenschaftliche Auffassung: 

»Was die Kategorie ›Frau‹ oder die Kategorie ›Mann‹ in einem gegebenen Kontext bedeu-
tet, muss untersucht werden und kann nicht mehr vorausgesetzt werden« (Moor 1988: 7, 
Übers. CL; Auszug aus [Lang2006] Seite 26) 

Auch die Gesetzgebung und Rechtsprechung kann daher nicht mehr einfach voraussetzen, das 
die Begriffe „Mann“, „Frau“, „männlich“, „weiblich“ ohne Definition eindeutig klar sind. Eine moder-
ne und an der Realität orientierte Gesetzgebung muss sich daher von den alten Denkmodellen des 
BGB, TSG und LPartG lösen und die Existenz von Intersexuellen und Transsexuellen offen aner-
kennen und sich den Konsequenzen für diese und andere Gesetze stellen. 

Da Deutschland sich zur Trennung von Religion und Staat bekennt, darf die religiös geprägte Auf-
fassung der Ehe nicht höher wiegen als biologische Erfordernisse und die Ansprüche der moder-
nen Gesellschaft. Da auch andere christliche Länder in der Lage waren, die Ehe für alle zu öffnen, 
sehen wir keinen Grund, warum das in Deutschland nicht ebenfalls möglich sein sollte. 

Die offene Ehe für alle Menschen, die für einander Verantwortung übernehmen und gegebenen-
falls Kinder groß ziehen möchten, unabhängig vom Geschlecht der Beteiligten, ist die einzige Lö-
sung, welche alle genannten Aspekte berücksichtigt und ohne zusätzliche Sonderregelungen, 
Transferregelungen usw. auskommt und dennoch allen gerecht wird, daher nicht diskriminiert! 
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Medizinische Schritte  
 

Transsexuelle empfinden ihren Körper als fehlgebildet, bezogen auf ihre Geschlechtsidentität und 
nur daran können sie ihr eigenes Geschlecht messen. Diese Fehlbildungen - so wohl der Genita-
lien aber auch der sekundären Geschlechtsmerkmale - stellen eine enorme psychische Belastung 
für die Betroffenen dar, die zu einem krankheitswertigen erheblichen Leidensdruck führt. 

Die Krankenkassen sind verpflichtet Leistungen zu tragen, welche Krankheiten heilen oder Leiden 
mindern können. Zwar ist Transsexualität nicht im eigentlichen Sinne heilbar, denn es ist keine 
Krankheit. Dennoch können verschiedene somatische Maßnahem das Leid Transsexueller erheb-
lich lindern und so beitragen, dass sie produktive Mitglieder der Gesellschaft bleiben. 

Da aber viele der für Transsexuelle relevanten Behandlungen im Grunde kosmetischer Natur sind, 
ist es für die Krankenkassen und den Medizinischen Dienst der Krankenversicherer e.V. (MDK) 
individuell schwierig einzuschätzen, ob der Aspekt der Leidenslinderung oder rein kosmetische As-
pekte bei der Behandlung sekundärer Geschlechtsmerkmale überwiegen. 

Es existieren für Deutschland keine verbindlichen Vorgaben zur Behandlung Transsexueller, was 
die Arbeit der Krankenkassen erschwert. Dadurch gibt es große Unterschiede bei der Anerkennung 
von Leistungspflichten durch die verschiedenen Krankenkassen. 

Unseres Wissens gibt es auch für Intersexuelle keine entsprechenden Vorgaben. Die genitale An-
gleichung an eines der Geschlechter (männlich oder weiblich) wird als „medizinisch notwenig“ von 
den Kassen bezahlt, selbst dann wenn sie das oft gar nicht ist. Durch die Aufzwingung eines Ge-
schlechts durch Dritte ergeben sich für Intersexuelle später aber oft Probleme und medizinische 
Erfordernisse, die denen von Transsexuellen gleichen. 

Daher sollten diese dann auch Intersexuellen verbindlich zur Verfügung stehen. 

Wir sind daher der Meinung, dass es notwenig ist, einen Katalog medizinischer Maßnahmen und 
Richtlinien zur Beurteilung der Notwendigkeit konkreter Behandlungen festzuschreiben. Dies könn-
te z. B. im SGB V in einem neuen § 27b geschehen. Wie wir uns das konkret vorstellen, ist in un-
serer zweiten Forderung erklärt.  

 
 
Weitere Berührungspunkte mit dem Transsexuellen- & Intersexuellenrecht  
 
Anrede & Geschlechtsangabe in Briefen und Formulare n 
Die Geschlechtsangabe wird oft erfragt, ohne dass die Angabe für den Sachverhalt wirklich benö-
tigt würde. Das ist schon aus Datenschutzrechtlicher Sicht fragwürdig, stellt aber vor allem Trans-
sexuelle immer wieder vor die Wahl, falsche Angaben zu machen oder sich zu offenbaren. Damit 
wird aber das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung unterlaufen. 
Aus dieser Angabe wird dann auch noch oft die Anrede generiert, was aber aktueller Gesetzge-
bung folgend (TSG) nicht in jedem Fall korrekt ist und wiederum Transsexuelle direkt oder indirekt 
offenbart, ob wohl § 5 TSG das verhindern sollte  
 
Strafvollzug  
Der deutsche Strafvollzug und die ihm zugrunde liegenden Gesetze ignorieren zurzeit komplett die 
Tatsache, dass es Transsexuelle und Intersexuelle gibt. Selbst tolerantes Aufsichtspersonal kann 
den Betroffen nur sehr bedingt helfen, da es keine rechtlichen Grundlagen für den Umgang mit TS 
und IS im Strafvollzug gibt. Für die Betroffen bedeutet das meist den kompletten Stopp ihres We-
ges bzw. Diskriminierung, Mobbing und Ausgrenzung. 

Wir haben im Abschnitt zur Reform des Personenstandsrechts diese Aspekte mit dargelegt und 
Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet, um die derzeitigen Menschenrechtsverletzungen im 
deutschen Strafvollzug zu stoppen. Die derzeitige Behandlung ist entwürdigend und daher in Kon-
flikt mit Art. 1 GG. 
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Kritik am Entwurf des TSRRG  
 

 1. Der vorgelegte Entwurf wird dem selbstgewählten Anspruch, eine umfassende Reform des 
Transsexuellenrechts herbeizuführen, nicht gerecht. 

 2. Außer den durch die entsprechende Verfassungsgerichtsurteile sich notwendig machenden 
Änderungen werden als Innovationen der Wegfall der Doppelbegutachtungen sowie eine ver-
meintliche Verbesserung des Offenbarungsverbotes angepriesen.  

 3. Einen wirklichen Nutzen einer vorläufigen Bescheinigung können wir nicht erkennen, da solche 
Unterstützungen durchaus auch durch fachärztliche Atteste von behandelnden Therapeuten 
möglich waren. Mehr noch wäre so etwas gar nicht nötig wenn Vornamens- und Personen-
standsänderung zusammen und ohne medizinische Voraussetzungen möglich wären. 

 4. Die für die Betroffenen sinnvolle Übergabe des Verfahrens an eine Verwaltungsbehörde und 
Herauslösung aus dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit stellt einzig sicher, dass Betrof-
fene nicht mehr stigmatisiert werden. 

Diese Stigmatisierung erfolgte bislang durch die Zuordnung des TSG-Verfahrens an die Amts-
gerichtsabteilungen mit betreuungsrechtlichem Profil. Transsexuelle Menschen benötigen je-
doch keine betreuungsrechtlichen Gerichtsentscheidungen, sondern wollen als vollwertige und 
gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft anerkannt werden. 

 5. Daher ist aus unserer Sicht ein Spezialgesetz zu Transsexuellen kontraproduktiv und kann bzw. 
muss durch die Überführung der Vornamensänderung und Änderung des Geschlechtseintrags 
in die Personenstandsgesetzgebung überflüssig werden.  

 6. Die Umformulierung in § 1 Abs. 2 TSG von ehemals „mit hoher Wahrscheinlichkeit ...“ in eine 
„unumkehrbare“ Überzeugung stellt eine Überforderung der Fachärzte bzw. Gutachter dar, da 
nach wie vor keine objektiven Diagnosekriterien für Transsexualität bekannt sind. 

Diese Verschärfung kann dazu führen, dass sich die Begutachtenden bzw. Beurteilenden we-
sentlich stärker in einer eindeutigen Stellungnahme zurücknehmen. Sie müssen unter Umstän-
den wesentlich stärker Haftungsansprüche bei Fehldiagnosen befürchten. 

 7. Es ist zu befürchten, dass die Richter eine nicht eineindeutige fachärztliche Stellungnahme so 
bewerten müssen, dass das im Entwurf nur als Ausnahme vorgesehene zweite Gutachten 
trotzdem wieder als Standard eingefordert werden wird. Eine echte Verfahrenserleichterung ist 
somit nicht erkennbar.  

 

Zusammenfassend bleibt uns daher nichts anderes übr ig, 
als den Entwurf des TSRRG vom 07.04.2009 entschiede n abzulehnen! 

 

Wir fordern stattdessen eine umfassende Reform des Transsexuellen- und Intersexuellen-Rechts 
im Personenstandsrecht, bei gleichzeitiger Anerkennung des Geschlechterkontinuums und 
Öffnung der Ehe für alle Partnerschaftskombinationen. 

Die folgenden Seiten beschreiben, wie wir uns das vorstellen und warum nur diese Umsetzung 
Allen gerecht werden kann. 
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- Ein Personenstand für Alle -  
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Wir fordern eine Neuregelung der Vornamens- und Per sonenstandsänderung im Personen-
standsgesetz (PStG) und der Verordnung zur Ausführu ng des Personenstandsgesetzes 
(PStV), die Transsexuelle und Intersexuelle nicht m ehr gesondert behandelt, sondern die 
medizinwissenschaftlichen Tatsachen der Geschlechte rvielfalt in den normalen Regelungen 
des PStG und PStV abbildet und die Entscheidungen d es Bundesverfassungsgerichts zum 
Transsexuellengesetz (TSG) bis 01.08.2009 umsetzt. 

Grundsätzlich sollte die Möglichkeit, seinen Vornamen und den Geschlechtseintrag zu ändern, je-
dem offen stehen, denn Name und Geschlecht sind Fremdzuweisungen zu einem Zeitpunkt, an 
dem ein Mensch seinen Willen nicht erklären kann. Daher sollte dies nicht in einem "Sonderge-
setz", welches durch seine bloße Existenz ausgrenzt also diskriminiert, geregelt werden, sondern 
durch Veränderungen des Personenstandsgesetzes ermöglicht werden. 

 

Wir fordern folgende Punkte  

1. Geburt 
Bei der Geburtsanmeldung sind neben „männlich“ und „weiblich“ auch die Einträge „inter“ (oder 
„intersexuell“ oder „intergeschlechtlich“) und „unbestimmt“ möglich, wenn das Geschlecht nicht 
mit hoher Sicherheit bestimmt werden kann. Zusätzlich ist in diesen Fällen der Vermerk zu ma-
chen, dass die Person von Amts wegen vor Erreichen der Pubertät zu einer Stellungnahme 
aufgefordert wird, aber sich nicht zwingend erklären muss. 

2. Vorname(n) 
Jeder Mensch hat das Recht jederzeit über seine / seinen Vornamen selbst zu bestimmen. 
A) Für eine erste Änderung wird nur ein Beratungsschein gefordert 

B) Weitere Vornamensänderungen unterliegen den allgemeinen Vorschriften des Namensrech-
tes. 

3. Geschlechtseintrag 
Jeder Mensch hat das Recht jederzeit über seinen Geschlechtseintrag selbst zu bestimmen. 

A) Für eine erste Änderung wird nur ein Beratungsschein gefordert 

B) Weitere Änderungen des Geschlechtseintrags sind zu begründen und gegebenenfalls durch 
psychologische Einschätzungen bzw. medizinische Gutachten zu untermauern. 

4. Partnerschaft 
Menschen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Änderung des Geschlechtseintrags verhei-
ratet oder verpartnert sind, muss eine Möglichkeit gegeben werden, diese Partnerschaft ohne 
Verlust von Rechten, Pflichten und Schutz durch das Grundgesetz in das jeweils andere 
Rechtsinstitut zu überführen oder alle Rechtsinstitute für Partnerschaften sind offen für alle 
Kombinationen von Geschlechtern (auch mit „intersexuell“ und „unbestimmt“). 
In letzterem Falle wird dieser Punkt überflüssig. 
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5. Verfahren  
Die Anträge zur Änderung des Vornamens und gegebenenfalls des Geschlechtseintrags so wie 
zur Überführung eines partnerschaftlichen Rechtsinstituts (siehe 4.) sind unter Vorlage eines 
Beratungsscheines einer anerkannten psychosozialen Beratungsstelle - analog wie bei 
Schwangerschaftsabbrüchen - beim Standesamt des Wohnortes zu stellen. Im Ausland leben-
de deutsche Staatsangehörige stellen den Antrag bei der deutschen Botschaft oder einem 
deutschen Konsulat. 

A) Antragsberechtigte 
a) Die Änderung des Vornamens als auch des Geschlechtes steht allen Bürgern zu, die ih-

ren rechtmäßigen und nicht nur vorübergehenden Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland haben oder die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. 

B) Voraussetzungen: 
a) Für die erste Änderung des Geschlechtseintrags bzw. des Vornamens / der Vornamen 

werden außer einem Beratungsschein keine physischen oder psychischen Vorausset-
zungen gestellt. 

b) Jede weitere Änderung des Vornamens ist zu begründen. Für jede weitere Änderungen 
des Geschlechtseintrags kann zusätzlich ein psychologisches oder psychiatrisches Gut-
achten bzw. eine psychologisch begleitete Selbstfindungsphase als Voraussetzung ver-
langt werden. Diese Anträge müssten dann gegebenenfalls beim zuständigen Amtsge-
richt verhandelt werden. 

c) Soll eine bestehende eingetragene Lebenspartnerschaft oder eine Ehe weitergeführt 
werden, muss zusätzlich die Einwilligung des Partners / der Partnerin vorliegen. Dieser 
Punkt entfällt nach Öffnung der Ehe für alle Partnerschaftsformen. 

C) Kosten: 

a) Die erste Änderung des / der Vornamen bzw. des Geschlechtseintrag so wie die darauf-
hin nötigen Anpassungen persönlicher von Dokumenten, Zeugnissen, Urkunden und 
Ähnlichem ist für den Antragsteller kostenfrei, da Korrektur nach Fremdzuweisung. 

b) Die Kosten weiterer Änderungen des Geschlechtseintrags oder des / der Vornamen(s) 
stellt der Staat dem Antragsteller in Rechnung, da die vorhergehende Änderung als Irr-
tum des Antragstellers anzusehen ist und da eine zweite oder weitere Änderung im Re-
gelfall nicht vorkommen sollte. 

c) Für die Kosten der Überführungen der partnerschaftlichen Rechtsinstitute gilt das glei-
che wie für die zugrunde liegende Änderungen des Geschlechtseintrags. 

6. Wartefrist  

Nach einer erwirkten Vornamensänderung und / oder Änderung des Geschlechtseintrags muss 
eine gewisse Frist vergehen, bevor das gleiche Verfahren eine Rückänderung erlaubt. 
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7. Offenbarungsverbot  

Keine juristische oder natürliche Person darf den / die alten Namen oder das alte Geschlecht 
direkt oder indirekt ohne vorherige schriftliche Genehmigung der betroffen Person offenbaren 
oder ausforschen, außer bei begründetem Verdacht und auf richterlichen Beschluss zum Zwe-
cke der Strafverfolgung. Dies ist notfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen durchsetzbar. 

A) Die Personenstandsregister müssen so geführt werden, dass sie beiden Ansprüchen (Of-
fenbarungsverbot und Strafverfolgung) gerecht werden können. 

B) Es muss klar geregelt werden, wer welche Dokumente, Urkunden, Zeugnisse und ähnliches 
wie ändern muss, so dass sie neue Namen und das neue Geschlecht widerspiegeln und 
nicht darauf schließen lassen, dass diese „Papiere“ nachträglich geändert bzw. neu ausge-
stellt wurden - ähnlich den Regelungen des Gesetzes zur Harmonisierung des Schutzes ge-
fährdeter Zeugen (ZSHG). Dabei ist Folgendes zu beachten und in der PStV zu verankern: 

a) ����������	
��	������
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b) kein Vermerk „Zweitschrift“ oder ähnliches, da dies für Dritte verlorene Originale 
(„Schlampigkeit“) impliziert - das alte Original kann dann aber von der ausstellenden 
Stelle zurückgefordert werden, um Missbrauch der alten Papiere zu verhindern 

c) Verwendung des Originaldatums 

d) ��������������	
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e) Wo obiges nicht möglich ist, kann der Antragsteller die Dokumente mit EDV-Mitteln 
nachgestalten lassen, so dass sie wie eine Kopie der Originale wirken. 

·  Namen, Personalpronomen, Anrede und Geschlecht werden geändert 

·  weder der sachliche Inhalt noch Formulierungen dürfen geändert werden 

·  ���	���
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·  ein Standesamt, welches regulären Zugriff auf die Daten der Namens- bzw. Ge-
schlechtseintragsänderung hat, muss amtlich beglaubigen, dass diese Papiere in-
haltlich und der Form nach dem Original und dem neuen Personenstand entspre-
chen 

·  Die Art der Beglaubigung auf dem Dokument darf aber nicht darauf schließen las-
sen, dass es nachgestaltete Papiere sind. 

8. Anrede & Geschlechtsangabe  

Es ist inkorrekt, die Anrede aus dem Geschlechtseintrag abzuleiten, was aber viele Computer-
programme tun. Andersherum suggerieren manche ausländische Namen im deutschen 
Sprachgebrauch das jeweils andere Geschlecht. 

Daher sollen auf Anschreiben, Urkunden, Formularen usw. die Anrede und die Angabe des Ge-
schlechts wo immer möglich weggelassen oder zumindest neutral gestaltet werden, da eine 
falsche Anrede gerade in Hinblick auf Transsexuelle aber auch Intersexuelle oft zu einer Offen-
barung führt und deren Gefühle und Menschenwürde verletzt. Das soll für alle juristischen und 
natürlichen Personen gelten. 

9. Strafvollzug  

Strafgefangene mit Geschlechtseintrag „intersexuell“, „unbestimmt“ oder die sich nachweislich 
in einer Selbstfindungsphase auf Grund von möglicher Transsexualität mit später angestrebten 
dauerhaften Geschlechtsrollenwechsel  befinden, muss rechtlich gesichert ermöglicht werden, 
geeignet untergebracht zu werden, um diesen Prozess zu unterstützen und physische und 
psychische Gewalt durch andere Häftlinge und das Personal auf Grund von Intoleranz zu ver-
meiden. 

Dabei soll primär zu Grunde gelegt werden, in welcher Strafvollzugsanstalt (für Männer oder für 
Frauen) und in welcher Haftform der / die Strafgefangene am besten klar zu kommen glaubt 
und wo weitestgehende Toleranz der Mithäftlinge und des Personals erwartet werden kann. 
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Hintergründe und Begründungen  

1. Geburt 

A) Die Existenz intersexueller Menschen beweist, dass Genitalien, Hormone, Genom und viele 
weitere Geschlechtsmerkmale auch beim Menschen für jedes Merkmal getrennt einen be-
liebigen Wert zwischen den Extremen „männlich“ und „weiblich“ (was auch immer das ge-
nau heißt, denn definiert ist es nirgends) annehmen kann. Transsexuelle zeigen uns, dass 
dies auch für die Geschlechtsidentität gilt. (vergleiche Ausführungen vorn) Es gibt Men-
schen deren Körper und / oder Selbstwahrnehmung tatsächlich zwischen den Geschlech-
tern liegt, Teile beider Geschlechter einschließt oder auch keins von beiden. 

B) Allerdings spiegelt die derzeitige christlich geprägte Rechtsauffassung dies nicht wieder. 
Dies führt regelmäßig zu Problemen und Menschenrechtsverletzungen bei der Umsetzung 
geltenden Rechts in Bezug auf Transsexuelle, Intersexuelle und Homosexuelle. 

C) Der Personenstand muss endlich die medizinwissenschaftliche Realität widerspiegeln um 
ein Rechtssystem zu ermöglichen, das allen gerecht wird und nicht nur denen, die unsere 
Gesellschaft als „normal“ ansieht. Da es (bisher) nicht möglich ist das Geschlecht eines 
Menschen bei der Geburt 100%ig sicher zu bestimmen (Transsexualität, bestimmte Inter-
sexsyndrome), muss es möglich gemacht werden später selbstbestimmt den Geschlechts-
eintrag zu wählen, der das tatsächliche, gefühlte Geschlecht am besten beschreibt. 
Ein Geschlechterkontinuum lässt sich natürlich nicht komplett mit zwei oder auch vier Beg-
riffen beschreiben, Daher ist auch der folgender Vorschlag für Fremdbestimmung („Definiti-
on“) und Selbstbestimmung (Richtwerte) ein Kompromiss und es muss möglichst wenig re-
striktiv mit den Zuordnungen umgegangen werden: 

a) „männlich“: klar männliches Genital, Genom und Erscheinungsbild / primär männliche 
Selbstwahrnehmung 

b) „weiblich“: klar weibliches Genital, Genom und Erscheinungsbild / primär weibliche 
Selbstwahrnehmung 

c) „intersexuell“: Zuordnung zu einem Intersexsyndrom / empfindet sich sowohl als „männ-
lich“ als auch „weiblich“ oder zwischen den Geschlechtern 

d) „unbestimmt“: keine sichere (mit hoher Wahrscheinlichkeit) Zuordnung zu einem der o-
bigen drei „Geschlechter“ möglich / nimmt sich selbst als keines der obigen drei „Ge-
schlechter“ wahr 

D) Die betroffenen Kinder werden über ihren tatsächlichen Status informiert, auch wenn die El-
tern dies bisher nicht getan haben, damit das Kind eine selbstbestimmte Entscheidung tref-
fen kann. Dazu muss sichergestellt werden, dass die Information an das Kind direkt und 
nicht nur die Sorgeberechtigten geht. Dies soll möglichst vor der Pubertät erfolgen (damit 
bleibende Schäden einer unerwünschten Pubertät verhindert werden können), aber zu ei-
nem Zeitpunkt wo das Kind geistig reif genug ist, um den Sachverhalt verstehen zu können. 

2. Vorname(n) 

A) Da Vornamen üblicherweise das Geschlecht implizieren, muss es, wegen der Punkte unter 
1., möglich sein den / die Vornamen zu ändern. Unabhängig davon kann es andere Gründe 
geben warum ein Mensch seinen Vornamen ändern möchte. Zum Beispiel eine unglückli-
che Vornamenswahl durch die Eltern, die zu Problemen im Alltag führt. 
Ein selbstbestimmter Mensch sollte daher in jedem Fall das Recht haben seinen / seine 
Vornamen seinen Vorstellungen und dem geltenden Namensrecht entsprechend ändern zu 
dürfen. Zumindest einmal sollte dies so unbürokratisch wie möglich von statten gehen. 

B) Aus gesellschaftlichem Interesse sind stabile Namen natürlich wünschenswert. Die Ge-
schlechtsidentität, das wesentlichste Merkmal für Geschlecht (auch laut BVerfG), ist nicht 
veränderlich. Nach einer ersten Vornamensänderung sind diese selbstbestimmt. Aus diesen 
Gründen sollten weitere Vornamensänderungen die Ausnahme sein und als solche besser 
begründet werden. Dennoch kann es Gründe geben die eine weitere Änderung rechtferti-
gen. 
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3. Geschlechtseintrag  

Es mag verwegen klingen, dass der Geschlechtseintrag so relativ problemlos zu ändern sein 
soll. Zum Einen gebieten aber die Punkte zu 1. diese Möglichkeit, und zum Anderen wirkt sich 
das Geschlecht doch kaum noch irgendwo aus. Im Rahmen der Gleichstellung von Mann und 
Frau (wie auch immer man die definiert) bleibt fast nur die Partnerschaft wo es (noch) einen 
Unterschied macht welchem Geschlecht die beiden Partner zugeordnet werden. 

Wie der nächste Punkt klarlegt muss aber nun auch dort eine weitestgehende oder komplette 
Angleichung erfolgen. Eine für alle offene Ehe würde das Problem ganz beseitigen. 

Für die Rückänderung hat das bisherige TSG sogar noch weniger Hürden gesetzt als wir jetzt 
fordern - nämlich keine. Es scheint dennoch nicht zu einem ständigen Wechsel gekommen zu 
sein, da „normale“ Männer und Frauen sich in der Regel beleidigt fühlen, wenn man sie mit 
dem anderen Geschlecht ansprechen würde und daher keine solche Änderung anstreben. 

Transsexuellen geht es da genauso. Sie wollen mit dem Geschlecht angesprochen werden, als 
das sie sich empfinden. Ist dies erreicht, wünschen sie keine weiteren Wechsel und empfinden 
genauso wie andere Männer und Frauen. 

Da die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit medizinischer Maßnahmen komplett entkoppelt 
vom juristischen Teil durch die Krankenkassen geprüft wird, ist es auch kein Problem, wenn 
doch mal eine Rückänderung der juristischen Schritte nötig ist. Außerdem wird durch die vor-
geschlagene Regelung die Verantwortung für diese Entscheidung und ihrer Konsequenzen den 
Betroffen übertragen. 

Niemand kann sich mehr darauf stützen, ein Gutachter hätte ihn oder sie für transsexuell er-
klärt und darauf seine eigene Sicherheit aufbauen. Falls die Entscheidung doch falsch war, 
können Betroffene aber auch nicht den Gutachter verantwortlich machen, der ja ohnehin nicht 
objektiv entscheiden kann, ob eine Person tatsächlich transsexuell ist oder aus einer psychi-
schen Störung heraus so empfindet. Die Betroffenen müssen so also auch wieder mehr Eigen-
verantwortung übernehmen. 



 
Forderungen des Trans Street Day 2009   

Dresden, 22.05.2009 Seite 23 von 40 www.Trans-Street-Day.de 

4. Partnerschaft  

Das BVerfG hat in seiner Entscheidung 1 BvL 10/05 v. 24.07.2008 klar herausgearbeitet, dass 
man Menschen wegen der Änderung ihres Geschlechtseintrags nicht die Rechte aus einer 
Verantwortungsgemeinschaft wie dem Rechtsinstitut der Ehe nehmen darf. Gleiches gilt sicher 
auch für die Eingetragene Lebenspartnerschaft. Mit dieser Entscheidung und dem GG konform 
sind aber nur zwei mögliche Umsetzungen: 

A) Eine für alle Geschlechtskombinationen geöffnete Lebenspartnerschaft mit 100 % Rechten 
und Pflichten der Ehe so wie dem Schutz aus Art. 6 Abs. 1 GG. 
Zu minderst für Transsexuelle, die bereits vor der Personenstandsänderung verheiratet wa-
ren, fordert das BVerfG dies explizit. Implizit ergibt sich das aber auf Grund des Gleich-
heitsgebotes aus Art. 3 GG und anderen GG Artikeln auch für alle anderen eingetragenen 
Lebensgemeinschaften. 
Wenn deutsches Recht mehr als zwei Geschlechter anerkennt, muss es auch möglich sein 
das Menschen mit solch einem Eintrag eine Partnerschaft eingehen dürfen. Daher muss 
diese Lebenspartnerschaft auch dahingehend entsprechend offen formuliert werden, 

B) Eine Ehe die für alle Partner unabhängig ihrer (juristischen) Geschlechter offen ist. 

a) Mit A) wird aber ein Rechtsinstitut geschaffen, was der Ehe bis auf einen Punkt gleicht. 
Das BGB impliziert eine Ehe darf nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen 
werden, obwohl uns nicht bekannt ist wo dies definiert ist. 

b) Dies leitet sich aber nicht aus dem Grundgesetz oder BGB sondern aus unserem west-
lich-christlich geprägten Weltbild ab. Das BGB fordert das nicht explizit, obwohl die Ehe 
da definiert wird. Art. 6 Abs. 1 GG stellt Ehe und Familie nur unter besonderen Schutz, 
erklärt aber nicht wie Ehe und Familie (die Begriffe sind nicht zwangsläufig gleichbedeu-
tend) definiert sind.  

c) Familie sollte sein, wo mindestens zwei Menschen miteinander leben und füreinander 
einstehen und gegebenenfalls Kinder großziehen, unabhängig von den Geschlechtern 
der Beteiligten. 

d) Da Deutschland (zumindest offiziell) die Trennung von Kirche und Staat hat, wäre es al-
so auch denkbar die Ehe als „Partnerschaft zwischen zwei Menschen“ zu definieren. 
Dies wäre im Interesse der Gleichbehandlung und übersichtlicher Gesetze auch die 
sinnvollste Lösung. Außerdem würden dadurch die derzeitigen Konflikte von Ge-
schlecht, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung mit den partnerschaftlichen 
Rechtsinstituten gar nicht mehr auftreten. 

e) Wie die Kirchen die Ehe (als Verbindung vor ihrem jeweiligen Gott) für sich definieren, 
mögen diese selbst entscheiden. Es ist ihnen unbenommen, eine Ehe die nicht zwi-
schen einem Mann und einer Frau geschlossen wurde (oder besteht), nicht vor ihrem 
Gott anzuerkennen. Unsere Gesetze regeln die Ehe als Rechtsinstitut, nicht als Verbin-
dung vor einem Gott oder der Gesellschaft. 

f) Wird die Ehe für alle Kombinationen von Partnern geöffnet, werden das LPartG, die auf 
die Ehe bzw. Ehelosigkeit bezogen Regelungen und neu einzuführende Transferrege-
lungen zwischen Ehe und LPartG überflüssig. Außerdem würde sie Intersexuellen ein 
partnerschaftliches Rechtsinstitut geben, in dem sie eine Partnerschaft schließen kön-
nen ohne ihre Tatsächliche Identität verleugnen zu müssen, bzw. sich zu einem Mann 
oder einer Frau erklären zu lassen müssen. 
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5. Verfahren  

Da die antragannehmende Stelle nur das Vorhandensein und die Gültigkeit des Beratungs-
scheins (siehe 5.B)a)) und die Vollständigkeit der Anträge zu prüfen hat, kann dies problemlos 
durch die Standesämter erledigt werden. Sind darüber hinausgehende Entscheidungen zutref-
fen (z. B. für eine Rückänderung des Geschlechtseintrags) kann das Standesamt das Verfah-
ren an das zuständige Amtsgericht weitergeben. 

A) Antragsberechtigte 
Dies dürfte selbsterklärend sein. 

B) Voraussetzungen: 

a) Der Beratungsschein  soll dokumentieren, dass der Antragsteller sich der rechtlichen, 
sozialen, gesellschaftlichen und psychologischen Folgen für sich selbst und seine Um-
welt bewusst ist und daher die Konsequenzen seines Antrags ausreichend einschätzen 
kann. Die Beratungsstellen sollen staatlich geprüft sein, um sicher zu gehen, dass sie 
die Betroffenen ausreichend und umfassen, aber auch ergebnisoffen beraten können. 
Das Ganze sollte also analog dem Beratungsverfahren für Schwangerschaftsabbrüche 
erfolgen. 

Die Beratungsstellen sollen dabei keine psychologische Einschätzung oder gar Begut-
achtung des Antragsstellers vornehmen. Dies könnte auch bestenfalls für die Voraus-
setzungen nach dem bisherigen TSG sinnvoll sein, was aber aus wissenschaftlicher 
Sicht dafür nicht möglich ist. 

Transsexualität lässt sich direkt nicht diagnostizieren. Daher ist es eine Menschen-
rechtsverletzung, wenn sich zur Anerkennung ihres tatsächlichen Geschlechts Trans-
Männer als Frauen mit geistiger Störung, bzw. Trans-Frauen als Männer mit geistiger 
Störung diagnostizieren lassen müssen, obwohl kein Arzt dies direkt einschätzen kann 
und Transsexualität schon seit Jahren nicht als Krankheit im eigentlichen Sinne angese-
hen wird. 

Da es keine objektiven Kriterien gibt, legen die Gutachter derzeit dazu meist stereotypi-
sche Rollenmuster zugrunde und bringen zu einem guten Teil ihrer persönliche Grund-
einstellung zu dem Thema mit ein. Dadurch sind die meisten Gutachten nach TSG ent-
weder zu positiv oder zu negativ aber keinesfalls objektiv. 

b) Kein Arzt, Psychologe, Psychiater oder sonst ein Dritter kann objektiv feststellen ob ein 
Mensch die „fortdauernde innere Überzeugung hat / sich auf Grund ihrer transsexuellen 
Prägung (,) nicht mehr dem in seinem Geburtseintrag angegebenen Geschlecht, son-
dern dem anderen Geschlecht als zugehörig  empfindet“. Sie können bestenfalls be-
zeugen ob sie glauben, dass dies auf die entsprechende Person zutrifft. 

Da „Glauben“ aber eine Sache der Religionen ist und Deutschland (zu mindest offiziell) 
die Trennung von Religion und Staat lebt, ist so ein Glaubensbekenntnis der Sache nicht 
dienlich. Wie lange diese Überzeugung bereits besteht ist nur nachweisbar, wenn sich 
der Betroffene bereits früher mit diesem Problem an Stellen gewand hat, die bereit und 
in der Lage sind dies glaubhaft zu bezeugen. Es ist daher oft genauso schwer nachzu-
weisen. 

Daher lehnen wir so eine Voraussetzung entschieden ab! 

c) Um festzustellen ob für eine Person „mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, 
dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden  zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern 
wird“ bzw. „dass diese Überzeugung unumkehrbar ist “ müssten Dritte wohl ein Orakel 
befragen, hellseherische Fähigkeiten entwickeln oder sonst wie in die Zukunft sehen 
können. 

Zwar sind sich Fachwelt und Betroffene darüber einig, dass die Geschlechtsidentität ei-
nes Menschen nach der Geburt feststeht, aber sie unterliegt dennoch der subjektiven 
Selbstwahrnehmung. Überzeugungen und Wahrnehmungen können sich sehr wohl än-
dern. 
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Bei jemandem der tatsächlich Transsexuell ist wird dies in Bezug auf seine Geschlechts-
identität zwar nicht vorkommen, aber da es ja nicht objektiv ermittelbar ist, ob jemand 
transsexuell ist, kann auch dies nicht von Dritten beantwortet werden. 

Daher lehnen wir so eine Voraussetzung entschieden ab! 

d) Egal „auf welcher Grundlage die fachärztliche Überzeugung  gewonnen wurde“ sie 
kann nicht objektiv sein und ist daher kein hinreichendes Beweismittel. 

e) Dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit  zu fordern wäre ein schwerer Eingriff in die 
Grundrechte und Persönlichkeitsrechte einer Person, wie er im 3. Reich gemacht wurde. 

Die Möglichkeiten Spermien und Eier einzufrieren und später ein Kind durch künstliche 
Befruchtung bzw. Austragen durch eine Leihmutter zu bekommen vereiteln das bisher 
vom TSG angestrebte Ziel ohnehin. Außerdem würde eine solche Regelung die Anwen-
dung zukünftiger Angleichungsmethoden, die eine Fortpflanzungsfähigkeit im neuen 
Geschlecht ermöglichen, schon heute verhindern. 

Daher lehnen wir so eine Voraussetzung entschieden ab! 

f) Wie auch schon im Entwurf des TSRRG vom 07.04.2009 beschrieben, streben nicht alle 
Transsexuellen Operationen an und es ist aus wissenschaftlicher Sicht daher auch nicht 
haltbar dies zu fordern. Ob und wie weit sich eine Person operativen Eingriffen zur 
Angleichung  seiner primären und sekundären Geschlechtsmerkmale unterzieht, muss 
jede betroffene Person selbstbestimmt entscheiden dürfen. 

Daher lehnen wir so eine Voraussetzung entschieden ab! 

g) TransInterQueer e.V. (TrIQ) und das Transgender-Netzwerk Berlin (TGNB) fordern in ih-
rer Stellungnahme vom 16.04.2009 die Personenstandsänderung erst wenn: 

·  seit der Vornamensänderung mindestens 1 Jahr vergangen ist oder 

·  geschlechtsangleichende Maßnahmen durchgeführt worden sind. 

Bisher hat uns niemand erklären können, wofür dieses Jahr gut sein soll, aber nehmen 
wir an es gibt einen ernstzunehmenden Grund dafür, der sich uns entzieht. Dann stellt 
sich die Frage warum dieser Grund nach Durchführung geschlechtsangleichende Maß-
nahmen plötzlich hinfällig wird. 

Das geänderte körperliche oder genitale Geschlecht kann ja nicht ausschlaggebend 
sein, da es sich nach Ablauf des einen Jahres auch nicht selbständig ändern würde, die 
betreffende Person also das andere juristische Geschlecht auch mit dem alten Genital-
geschlecht erhält. 

Ist dagegen das genitale Geschlecht weiterhin ausschlaggebend macht wiederum die 
einjährige Wartefrist keinen Sinn. Das Ganze ist ein Widerspruch in sich. 

Daher lehnen wir so eine Voraussetzung entschieden ab! 

h) So lange es eine Rolle spielt welchem Geschlecht die Partner  der Ehe bzw. der einge-
tragenen Lebenspartnerschaft angehören, ist natürlich das Einverständnis des Partners 
oder der Partnerin zur Fortführung nötig. Anderenfalls muss die Verbindung vorher auf-
gelöst werden. 

Wäre die Ehe für alle Kombinationen von Menschen (e gal welchen Geschlechts) 
offen gäbe es diesen Punkt gar nicht und auch daher  präverieren wir diese Lö-
sung! 

i) Da ein öffentliches Interesse an stabilen Namen besteht und es keine regelmäßigen 
Gründe für mehr als einen Wechsel  von Geschlecht und Vornamen gibt, ist eine Be-
gründung und gegebenenfalls eine psychologische Beratung oder Evaluierung sicher in 
so einem Fall sinnvoll und vertretbar. 
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C) Kosten: 

a) Der Staat fordert durch das Personenstandsgesetz eine Entscheidung über Namen und 
Geschlecht des Kindes zu einem Zeitpunkt, zu dem dieses nicht selbst bestimmen kann. 
Das ist zwar aus gesellschaftlichen Gesichtspunkten sicher meist sinnvoll, führt aber ge-
legentlich zu falschen Einträgen. 

Es ist daher nicht einzusehen, warum die Betroffenen für die Korrektur eines nicht von 
ihnen verursachten Fehlers, der ihnen noch dazu oft erhebliches Leid zu gefügt hat, 
auch noch selbst aufkommen sollen. Daher sollte eine erste Änderung / Korrektur für 
den Antragsteller kostenfrei sein. 

Dies sollte auch die Kosten für die Änderung von Urkunden, Personaldokumenten, 
Zeugnissen und Ähnlichem einschließen, da auch dabei Erhebliche kosten entstehen 
können. 

b) Da weitere Änderungen keine Korrektur von fremdbestimmten Zuweisungen mehr sind 
und um Erstantragsteller zu ermutigen sich ihren Antrag genau zu überlegen, halten wir 
es für sinnvoll, die Kosten weiterer Änderungen dem Antragsteller in Rechnung zu stel-
len. 

c) Die Begründungen aus a) und b) gelten sinngemäß auch für die Kosten der daraufhin 
nötigen Überführungen der partnerschaftlichen Rechtsinstitute. 

6. Wartefrist  

Im Regelfall sollte es nicht vorkommen, dass eine Person Vornamen und / oder Geschlecht 
mehrfach wechselt. Selbst wenn sich die erste Änderung als Fehler herausstellen sollte, ist es 
sicher sinnvoll, dass der Antragsteller ausreichend Zeit hatte sich an die neue Situation zu ge-
wöhnen und nicht einfach ohne intensive Selbstreflektion diese Entscheidung trifft. Auch um 
Missbrauch zum Zwecke der Straftatverschleierung vorzubeugen, ist dies sicher sinnvoll. 

Andererseits sollte die entsprechende Führung der Personenstandsregister diese Möglichkeit 
bereits ausschließen. Daher kann auf diesen Punkt gegebenenfalls verzichtet werden. 
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7. Offenbarungsverbot  

Der § 5 des aktuellen TSG regelt das Offenbarungsverbot nur sehr grob. Die meisten öffentli-
chen Stellen gehen damit sehr freizügig um oder ignorieren es gelegentlich ganz mit dem Ver-
merk ihre EDV könne das nicht anders. Privatpersonen, private Firmen und deren Mitarbeiter 
fühlen sich bisher gar nicht daran gebunden. 

Das führt je nach persönlicher Akzeptanz und Toleranz, der jeweiligen natürlichen und juristi-
schen Personen, zu einem recht unterschiedlichen Umgang mit der Thematik und der Offenba-
rung durch diese. Auch steht Transsexuellen kein wirksames Mittel zur Unterbindung solchen 
Verhaltens zur Verfügung. 

Gerade für Transsexuelle und Intersexuelle ist es oft nicht leicht mit ihrer Vergangenheit umzu-
gehen. Auch hängt ihr sozialer und beruflicher Erfolg oft von einem möglichst perfektem „Pas-
sing“ bzw. der Geheimhaltung ihrer früheren gesellschaftlichen Identität ab. Daher ist es wich-
tig, dass alle die ihre(n) Vornamen und / oder ihr Geschlecht ändern, zur Not auch unter Andro-
hung von strafrechtlichen Konsequenzen, diese Ziele gegenüber jeder natürlichen und juristi-
schen Person durchsetzen können. 

A) Natürlich muss dabei auch sichergestellt werden, dass dies nicht zur Straftatverschleierung 
missbraucht werden kann. 

B) Bisher definiert jede Stelle die Dokumente, Urkunden, Zeugnisse und ähnliches ausstellt 
selbst wie und wann sie eine Namensänderung umsetzt und wie sie intern mit der Informa-
tion der Änderung umgeht. Ob diese ihre personenbezogen Dokumente und Archiveinträge, 
mit einem entsprechenden Vermerk versehen, komplett ändern oder die Änderung gar nicht 
dokumentieren, sondern nur die neu auszustellenden Dokumente einmalig anpassten, ist 
den meisten bisher freigestellt. 

Existiert die betreffende Stelle nicht mehr (z. B. ein früherer Arbeitgeber), ist es oft unmög-
lich legal Kopien zu erhalten, die den neuen Personenstand reflektieren. Selbst wenn die 
Stellen das dann tun (was oft erst nach langen Diskussionen passiert), haben sie die alten 
Vordrucke und Stempel nicht mehr. Sie sind auch nicht immer bereit, das ursprüngliche Da-
tum zu benutzen. 

Bei einer Bewerbung (dafür benötigt man die Papiere ja hauptsächlich) fällt dann zu min-
dest auf, dass etwas nicht normal ist. Daraufhin wird die Bewerbung entweder verworfen 
oder es wird genauer geschaut und dann fallen eventuell auch andere Unstimmigkeiten auf. 
Es könnte auch sein, dass vermutet wird die Papiere wären manipuliert, was den Bewerber 
ebenfalls disqualifiziert. 

Unterschriften der ursprünglich Unterschreibenden sind noch seltener zu bekommen. Oft 
wird auch nur eine geänderte Zweitschrift ausgestellt, was in einer Bewerbung verlorene 
Unterlagen und damit Unzuverlässigkeit suggeriert und eine erfolgreiche Bewerbung noch 
zusätzlich erschwert. 

Das alles steht im krassen Widerspruch zu den Zielen des Offenbarungsverbotes. 

Es ist daher wichtig verbindliche Vorgaben für die Durchführung dieser Anpassungen und 
die Durchsetzung des Offenbarungsverbotes zu schaffen. Zwar ist nicht, wie bei manchen 
Zeugen, das Leben der Betroffenen selbst in Gefahr, wohl aber ihr Lebensunterhalt und ihre 
soziale Sicherheit. Beides ist auch, abgesehen vom persönlichen Leid, vor dem Hinter-
grund, dass der Staat dann für diese Menschen aufkommen müsste, verhinderungswürdig, 
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8. Anrede & Geschlechtsangabe  

Das Geschlecht wird auf fast jedem Formular erfragt, obwohl es meist nicht benötigt wird. 
Schlimmer noch wird daraus oft die Anrede abgeleitet. Das ist aber derzeit auf Grund der 
Zweiteilung des TSG falsch, da es Menschen gibt die nach der Vornamensänderung Anspruch 
auf die eine Anrede haben, obwohl sie rechtlich noch zum anderen Geschlecht gehören. In Zu-
kunft würden die Geschlechter „intersexuell“ und „unbestimmt“ auch keine sichere Zuordnung 
von Anrede und Geschlecht ermöglichen. 

Wie soll man denn einen Menschen anreden, der sich weder als Mann noch als Frau fühlt oder 
auch als beides? Welches Geschlecht soll ein Mensch ankreuzen, der als das eine Geschlecht 
wahrgenommen wird und dem diese Anrede auch rechtlich zusteht, der aber rechtlich (noch) 
dem anderen Geschlecht angehört? Letzteres nötigt die Betroffenen regelmäßig sich zu offen-
baren oder Falschaussagen zu machen. 

Menschen mit ausländischen Namen, die in unserem Sprachraum das jeweils andere Ge-
schlecht als in der Ursprungssprache, suggerieren werden ebenfalls oft falsch angeschrieben. 

Eine neutrale Anrede wird von den meisten akzeptiert, aber besser wäre es Geschlechtsanga-
be und Anrede wo immer möglich wegzulassen und das geht fast überall. Statt Herr oder Frau 
wird Vorname Nachname geschrieben. Dies sollte zumindest für alle öffentlichen Stellen Vor-
schrift werden und am Besten für alle anderen natürlichen und juristischen Personen gültige 
Richtlinie z.B. in der DIN 5008. 
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9. Strafvollzug  

Derzeit müssen Strafgefangene rechtlich korrekt in der Strafvollzugsanstalt untergebracht wer-
den, die ihrem Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde entspricht. 

Der Haftalltag stellt für Transsexuelle und Intersexuelle eine besondere psychische Belastung 
dar, die auch verdrängte Transsexualität erst zum Vorschein bringen kann. Die Betroffen sind 
lange Zeit auf engem Raum mit vielen Menschen des für sie anderen Geschlechts zusammen 
und müssen starke Einschränkung ihrer Privatsphäre hinnehmen. Besonders hart ist es aber 
für Betroffene die sich zu Haftbeginn in den Anfängen ihrer Selbstfindung befinden und denen 
nun jede Möglichkeit genommen wird diesen Prozess vorzuführen. 

Auch sind transsexuelle Strafgefangene eingeschränkt in ihren Möglichkeiten ihr Passing durch 
Kleidung, Frisur, Make-up, Haarentfernung oder dauerhafte medizinische und kosmetische 
Maßnahmen zu unterstützen oder zu verbessern. 

Da viele Mithäftlinge (und oft auch das Personal) wohl eher geringe Toleranz und Akzeptanz 
gegenüber Transsexuellen und Intersexuellen an den Tag legen dürften sind Konflikte vorpro-
grammiert. Daher sollte es auch im Interesse des Staates sein eine für alle Beteiligten zufrie-
denstellende und rechtsverbindliche Lösung zu finden. Immerhin ist eines der Ziele die Resozi-
alisierung. 

Wie soll nun aber ein solcher Häftling Vertrauen und Achtung gegenüber unserem Rechtssys-
tem aufbauen, wenn dies nicht einmal so etwas Grundsätzliches wie seine Kernidentität ernst 
nimmt und Grundrechte mit Füßen tritt? Umgekehrt könnte ein positiver Umgang mit dem 
Thema und Hilfe auf diesem schweren Weg das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken und die 
Resozialisierung fördern. Es ist klar dass hier aber auch die anderen Ziele und Schwierigkeiten 
des Strafvollzugs abgewogen werden müssen. 

Wir schlagen vor das Häftlinge die den Drang haben, sich nicht entsprechend ihrem juristi-
schen Geschlecht zu kleiden und zu leben, medizinisch und psychologisch evaluiert werden 
um sicher zustellen, dass es nicht nur ein Täuschungsversuch für bessere Haftbedingung ist. 
Daraufhin wird mit dem Häftling abgewogen in welchem Gefängnis der / die Gefangene selbst 
untergebracht werden möchte und wie die Häftlinge dort darauf regieren würden. 

Falls möglich wäre es sicher das Beste alle Betroffenen bundesweit in einer zentralen Einrich-
tung zusammenzuführen, die zum Einen entsprechend geschulte Psychologen und Ärzte be-
sitzt und zum Anderen eine tolerantere Atmosphäre schaffen können sollte, da sie nur Häftlinge 
mit diesen Problemen aufnimmt. Falls eine eigene Anstalt dafür nicht möglich ist, könnte auch 
ein Teil einer größeren Strafvollzugsanstalt räumlich vom Rest getrennt werden. 

Grundlegende Persönlichkeitsrechte dürfen auch bei Strafgefangenen nicht eingeschränkt wer-
den. Es ist daher nicht haltbar, dass man den Betroffenen die Möglichkeit in ihrem gefühlten 
Geschlecht zu leben und gegebenenfalls medizinische Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, 
vorenthält. Das gilt besonders dann, wenn die verbleibende Haftzeit mehr als ein oder zwei 
Jahre beträgt, die Betroffenen also noch lange mit dem Konflikt leben müssten, und noch mehr, 
wenn bereits vor Haftantritt erste Schritte (z. B. regelmäßiges Crossdressing oder Vornamens-
änderung) gemacht wurden. 
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Festschreibung des Rechts auf alle sinnvollen mediz inischen Leistungen  

Wir fordern die Festschreibung des Rechts auf alle sinnvollen medizinischen Leistungen 
zur Geschlechtsangleichung im SGB V. Die Bedingunge n zur Kostenübernahme durch die 
Leistungsträger müssen klar geregelt werden.  

Die rechtliche Anerkennung im neuen Geschlecht durch den Staat ist für Transsexuelle ein wichti-
ger Schritt. Noch viel wichtiger ist aber die Anerkennung durch die Gesellschaft. Diese hängt im 
Wesentlichen von zwei Dingen ab: ihrem inneren Selbstverständnis (wie sie sich selbst wahrneh-
men) und ihrem Aussehen (wie andere sie wahrnehmen). Diese beiden Dinge beeinflussen sich 
gegenseitig.  

Dass man aus humanitärer Sicht helfen muss - darüber besteht sicher Konsens. Allerdings soll ein 
solches soziales System auch nicht ausnutzbar sein. Da aber viele der medizinisch sinnvollen 
Maßnahmen für Transsexuelle auch schönheitschirurgische Relevanz haben, ist es nicht einfach 
die Notwendigkeit abzuklären.  

Wir fordern folgende Punkte 

 1. therapeutische Begleitung statt Begutachtung 
therapeutische Begleitung einer kurzen Alltagserfahrung statt Begutachtung und gleichzeitige 
Evaluierung von weiteren medizinischen Maßnahmen  

 2. Berücksichtigung der speziellen Situation Trans sexueller 
über kosmetische Aspekte hinaus 

 3. Katalog von Merkmalen für somatische Behandlung  
Einen Katalog von Merkmalen für die grundsätzlich notwendig erachtet wird, dass eine ausrei-
chende Übereinstimmung mit dem Zielgeschlecht vorhanden ist. 

Aus unserer Sicht sind das folgende Merkmale:  

A) Sexualhormonlevel 

B) Stimme 

C) Bartwuchs 

D) Körperbehaarung 

E) Gesicht 

F) Brust 

G) Fettverteilung 

H) Geschlechtsorgane 

 4. Feststellen der konkrete Notwenigkeit durch spe ziell ausgebildete Ärzte 
die konkrete Notwenigkeit wird durch speziell ausgebildete Ärzte festgestellt, die die psycholo-
gische Evaluation berücksichtigen müssen  
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Hintergründe und Begründungen 

Die geschlechtsangleichende Operation ist für andere kaum sichtbar, hilft aber der Selbstwahr-
nehmung und dem Selbstbewusstsein/ Selbstverständnis der Betroffen und wird so für andere indi-
rekt sichtbar. Eine Angleichung des Gesichts, der Stimme, der Brust, der Körperbehaarung und 
anderer sekundärer Geschlechtsmerkmale ist aber mindestens genauso wichtig und viel direkter in 
der Wirkung auf Andere. 

Viele Betroffene geraten auf Grund einer ungenügenden körperlichen Anpassung und daraus fol-
gender sozialer Ablehnung in soziale Abhängigkeit. Es muss daher auch im Interesse des Staates 
und der Krankenkassen sein, die Betroffen so weit herzustellen, dass sie ein produktives Leben 
führen können. Die medizinischen Kosten dürften sich aus Sicht des Staates also amortisieren. 

Forderungen erklärt: 

1. therapeutische Begleitung statt Begutachtung 
A) Transsexualität ist direkt nicht diagnostizierbar. Es ist daher unmöglich, für einen Arzt oder 

Therapeuten so etwas innerhalb eines einzigen Gespräches zu ermessen. Viel mehr sollte 
eine therapeutische Begleitung während einer Alltagserfahrung genutzt werden, um die 
Konsequenzen irreversibler medizinischer Maßnahmen für die Person abzuschätzen und 
mit ihr zu erörtern. 

B) Die Länge der Alltagserfahrung macht der Therapeut von den jeweiligen individuellen Er-
fordernissen der betroffen Person abhängig und sollte zwischen 3 und 12 Monaten betra-
gen und dabei so kurz wie möglich sein. 

C) Während dieser Zeit können aber schon Hormonersatztherapie, Stimmtraining und Laser-
haarentfernung begonnen werden, wenn es als sicher genug gilt, dass die Person im je-
weils anderen Geschlecht bleiben wird. Am Ende soll der Therapeut zusammen mit der 
betroffenen Person entscheiden, welche chirurgischen Eingriffe sinnvoll und notwenig 
sind. 

2. Berücksichtigung der speziellen Situation Transs exueller 
Es muss berücksichtigt werden, dass viele körperliche Merkmale von Transsexuellen (beson-
ders bei MzF)  nicht oder kaum anpassbar sind. Hier sei zum Beispiel auf alles was das Ske-
lett betrifft (z. B. Körpergröße, Brustkorb, Schultern, Hände, Füße) so wie die Stimme verwie-
sen. Auch haben sie mehr Merkmale des anderen (alten) Geschlechts als andere Menschen.  

Außerdem ist das ursprüngliche generische Geschlecht das weibliche. Östrogene führen daher 
kaum zur „Verweiblichung“ des Körpers (außer bei der Entwicklung von Merkmalen die Männer 
grundsätzlich nicht haben – z. B. Brust). Die Abwesenheit hoher Androgenwerte (z. B. Testos-
teron) stoppt daher lediglich die „Vermännlichung“ des Körpers bzw. macht diese zum geringen 
Teil rückgängig. Andererseits ist die Aufgabe von Androgen, den generisch weiblichen Körper 
männlich zu machen und zu halten. Diese haben daher natürlich auch nachträglich viel stärke-
re Auswirkungen auf die Betroffenen. 

So haben Trans-Männer, abgesehen von der ungleich komplizierteren geschlechtsangleichen-
den Operation und der Entfernung der Brust, kaum Probleme ein gutes Passing im empfunden 
(anderen) Geschlecht zu erreichen, da sich ihre sekundären Geschlechtsmerkmale hormonell 
selbst anpassen. Bei Trans-Frauen passen sich sekundäre Geschlechtsmerkmale dagegen 
fast nicht hormonell an. 

Für Transsexuelle sind auch geringere Abweichungen im Aussehen von der Norm ihres Emp-
funden Geschlechts viel belastender als für andere Menschen. Diese mögen sich zwar auch 
auf Grund solcher „Mängel“ in ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit in Frage stellen – dies be-
zieht sich aber lediglich auf den Grad des Zugehörigkeitsempfindens. Sie erwägen gewöhnlich 
nicht, dass man sie für das jeweils andere Geschlecht halten könnte. 

Für Transsexuelle ist dies aber eine berechtigte Angst, die die meisten Transsexuellen ihr gan-
zes Leben bekleidet. Zwar rückt diese mit zunehmender Akzeptanz und Selbstverständnis im-
mer mehr in den Hintergrund, geht aber nie ganz weg, da jede kleine Abweichung des Körpers 
ständig an die Vergangenheit erinnert. 
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3. Katalog von Merkmalen für somatische Behandlung 
Ein Katalog von Merkmalen, für die grundsätzlich notwendig erachtet wird, dass eine ausrei-
chende Übereinstimmung mit dem Zielgeschlecht vorhanden ist würde MDK und Krankenkas-
sen einen Rahmen für die Prüfung der Notwenigkeit somatischer Maßnahmen in die Hand ge-
ben. Wir halten es daher für wichtig das folgende Merkmale festgeschrieben werden: 

A) Sexualhormonlevel 
Hormonersatztherapie 

Sexualhormone beeinflussen die Entwicklung und Aufrechterhaltung von primären und se-
kundären Geschlechtsmerkmalen. Sie beeinflussen das Denken (die Forschung dazu 
steckt noch in den Kinderschuhen) und noch viel stärker die Gefühlswelt einer Person. 

Außerdem ist nach der Entfernung der Genoden ohnehin eine lebenslange Hormonbe-
handlung angezeigt um die körperliche Gesundheit der betroffenen Person aufrecht zu er-
halten. Dass aus all diesen Gründen eine geeignete Anpassung erfolgen muss wird wohl 
von keiner Seite bestritten. Ein verbindliches Recht darauf haben Transsexuelle bisher a-
ber nicht. 

B) Stimme 
Training: Stimmhöhe, Resonanz, Aussprache, Stimmmelodie ... , [meist MzF] 
Stimm-OP: Stimmbänder, Kehlkopf ... [nur MzF] 

Die Stimme ist eines der wichtigsten „Aushängeschilder“ einer Person und gerade in der 
heutigen serviceorientierten, sowie über Telefon und Internet gesichtslosen Welt, für viele 
Menschen wichtigstes Arbeitsmittel im Beruf. Der persönliche und berufliche Erfolg hängt 
daher in extrem großem Maße auch von einem stimmlichen Passing ab. 

Frau zu Mann Transsexuelle haben es hier in der Regel leicht, da sie durch die Hormon-
therapie eine Art Stimmbruch bekommen und ihre Stimme anschließend meist ausrei-
chend männlich wirkt. 

Umgekehrt ändert sich aber bei erwachsenen Trans-Frauen durch die Hormontherapie 
nichts mehr an den zu langen und zu dicken Stimmlippen, dem zu großen Resonanzraum 
(Mundhöhle, Kehlkopf, Lunge/Brustkorb), so dass diese oft kein befriedigendes Ergebnis 
erreichen können. 

Durch logopädisches Training lässt sich oft eine gewisse Annäherung erreichen, gerade 
was die Aspekte der Stimme angeht, die nicht von den körperlichen Voraussetzungen ab-
hängen. Es ist daher wichtig, dass dies jeder Trans-Frau offen steht. 

Die verschiedenen Operationstechniken können ebenfalls unterstützen, obwohl deren 
möglicher Erfolg derzeit begrenzt ist. Wie wenn man bei einem Saiteninstrument einen Teil 
der Griffe mit einer Klemme „abtrennen“ würde, gewinnt man dadurch nichts hinzu, wird 
aber daran gehindert bestimmte Frequenzbereiche nutzen zu können. Das kann im Einzel-
fall für die Betroffenen auch schon viel Wert sein, auch wenn das Ergebnis oft weit hinter 
dem Erhofften zurückbleibt. Dennoch ist eine Festschreibung auf Einzelfallprüfung sinn-
voll. 

Darüber hinaus sollten hier aber auch weitere Möglichkeiten erwogen werden. So könnte 
es helfen, durch Hypnose das über Jahrzehnte angeeignete Wissen wie man „normal/ 
richtig“ klingt zu unterdrücken, um wie ein kleines Kind ohne Vorwissen, dessen wie die 
eigenen Stimme klingen sollte, trainieren zu können. Dieses Korrigieren zur gewohnten 
Stimme passiert unterbewusst und gerade daher könnte Hypnose hier helfen. Dies ist aber 
noch zu Erforschen und gegebenenfalls in den Katalog aufzunehmen. 
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C) Bartwuchs 
(Laser)-Haarentfernung im Gesicht [nur MzF] 

Auch hier sind Trans-Männer im Vorteil, da ihr Bartwuchs mit der Hormonbehandlung au-
tomatisch einsetzt. 

Da wir anderen Menschen üblicherweise zu erst ins Gesicht schauen und daran meist 
auch eine erste Entscheidung über Geschlecht und Sympathie treffen, würde ein Bart-
schatten bei einer Frau zur indirekten Offenbarung und möglicherweise Ablehnung führen. 
Gutes und gepflegtes Aussehen ist in den meisten Branchen Grundvoraussetzung für Er-
folg und oft auch um überhaupt eingestellt zu werden. 

Es ist daher existentiell wichtig für Trans-Frauen den Bartwuchs so komplett und schnell 
wie möglich los zu werden. Da alle Menschen nach einer männlichen Pubertät zu mindest 
einen gewissen Bartwuchs haben, ist hierfür auch keine Begutachtung nötig. Es muss fest-
geschrieben werden, dass Trans-Frauen die dauerhafte Barthaarentfernung in jedem Fall 
zu finanzieren ist. 

Obwohl sowohl optische (Laser, Blitzlichtlame), als auch Nadelepilation zu einer Zerstö-
rung der behandelten Haarwurzeln und damit in der Fläche einer starken dauerhaften 
Haarreduktion führen, werden optische Verfahren meist von den Krankenkassen abge-
lehnt. Dass die Nadelepilation für große Flächen extrem lange dauert und dadurch un-
gleich teuerer ist, wird dabei ignoriert. 

Da mit den optischen Verfahren aber bisher keine hellen Haare behandelt werden können 
schlagen wir vor, diese wo möglich zur schnellen und preiswerten Entfernung der Masse 
der Haare zu benutzen und die verbleibenden hellen Haare dann mit Nadelepilation zu 
entfernen, bis ein ausrechend gutes Ergebnis erzielt ist. 

D) Körperbehaarung 
(Laser)-Haarentfernung/Reduzierung am Körper: vor allem Oberkörper, Arme, Gesäß, so 
wie deutliche Reduzierung an den Beinen [nur MzF] 

Während sich Trans-Männer über die hormonell einsetzende Körperbehaarung freuen ist 
sie für Trans-Frauen oft genauso belastend wie das alte Genital. Hormonell wird die Kör-
perbehaarung aber meist nur unwesentlich heller und dünner. Sie nimmt aber üblicherwei-
se nicht ab. 

Dazu kommt, dass nicht nur Unterschenkel und Arme wesentlich stärker als bei anderen 
Frauen behaart sind, sondern zusätzlich Brust/Dekoltee, Bauch, Rücken die bei femininer 
Kleidung durchaus auch sichtbar sind, so wie Gesäß und Oberschenkel die im Schwimm-
bad, beim Sport und erst Recht bei der Partnersuche peinlich und unangenehm sind. 

Die Haut von Trans-Frauen ist durch die Hormonbehandlung außerdem empfindlicher, 
dünner und reizbarer, wodurch die Behaarung oft als juckend empfunden wird und sich 
Haarwurzeln schneller entzünden. Diese dickeren Haare (im Vergleich zu anderen Frauen) 
lassen sich daher oft nicht gut mechanisch epilieren oder wachsen, da sie in der Haut ab-
reißen, sich verhaken und dann einwachsen. Auch Rasieren ist oft problematisch, da die 
dickeren Haare bald deutliche Stoppeln erzeugen an denen die Kleidung dann verhackt 
und so Irritation und Entzündung der Haarwurzeln hervorruft. 

Daher halten wir auch hier eine Festschreibung des Rechts auf Reduzierung der Körper-
behaarung auf ein dem Durchschnitt für das weibliche Geschlecht entsprechendes Maß 
für angezeigt. 
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E) Gesicht 
Feminisierung / Maskulinisierung des Gesichts: Stirn, Augenbrauenwülste, Nase, Kinn, 
Kiefer, Wangen [meist nur MzF] 

Wir schauen anderen Menschen üblicherweise zu erst ins Gesicht und treffen daraufhin 
unbewusst eine erste Entscheidung über Geschlecht und Sympathie. Das Gesicht ist das 
wichtigste Identifikationsmerkmal eines Menschen in unserer Gesellschaft. Ausweis-, 
Pass- und Bewerbungsfotos identifizieren uns anderen gegenüber. 

Für ein gesundes Selbstbewusstsein ist es daher wichtig, dass wir uns auch selbst mit un-
serem Gesicht identifizieren können. Für Transsexuelle ist dies aber nicht Selbstverständ-
lich. Wenn das inner Empfinden „weiblich“ sagt aber aus dem Spiegel ein immer noch 
recht maskulines Gesicht zurückschaut, ist das für die Betroffenen eine enorme Belastung 
die auch zu psychischen Störungen führen kann. 

Die Angleichung des Gesichts würde gerade auch vielen ältern Transsexuellen im tägli-
chen Leben wesentlich direkter helfen, als viele der anderen somatischen Maßnahmen, 
die oft nicht ganz so offensichtlich sind bzw. sich besser Kaschieren lassen. Auch wenn 
die meisten Menschen nicht sofort sagen könnten warum ihnen ein Gesicht weiblicher o-
der männlicher erscheint, wir nehmen wahr das etwas nicht stimmt. 

Daraufhin wird genauer hingeschaut. Jetzt fallen auch die nicht passenden Hände, Schul-
tern, die tiefe Stimme, fehlende Taille usw. auf. Obwohl keines der einzelnen Merkmal für 
sich allein extrem auffällt (stark ausgeprägt ist) ist die Masse der Abweichungen doch 
deutlich größer als man das für „normale“ Menschen erwarten würde. 

Die Betroffen werden von nun an fast immer mit einem gewissen Abstand behandelt, 
selbst wenn sie nicht direkt darauf angesprochen werden. 

Wir hallten es daher für unbedingt notwenig zu mindest die auffälligen Merkmale des alten 
Geschlechtes zu beseitigen oder besser eine ganzheitliche Anpassung des Gesichtes zu 
prüfen und gegebenenfalls durch die Krankenkassen zu finanzieren. 

Es geht hier nicht darum Models vom Fließband zu erzeugen sondern lediglich eine wei-
testgehende Anpassung der (sekundären) körperlichen Geschlechtsmerkmale zu errei-
chen die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. In diesem Zusammenhang sind dies 
keine Schönheitsoperationen sondern somatische Maßnahmen zur Linderung eines Lei-
densdrucks. 

F) Brust 
Brustaufbau [MzF], Brust entfernen [FzM] 

Die Brust ist neben den Genitalien wohl das wichtigste weibliche Geschlechtsmerkmal. Als 
solches ist es bei einem Trans-Mann natürlich störend und muss da auf Wunsch entfernt 
werden. Das Recht darauf muss für Trans-Männer nach Beginn einer weiblichen Pubertät 
fest geschrieben werden, um Ablehnungen der Krankkassen und unnötige Begutachtun-
gen, die die Betroffen unnötig belasten, zu vermeiden. 

Für Frauen dagegen ist eine ausreichend große (in Proportion zum Körper) und wohlge-
formte Brust extrem wichtig für ihr Selbstbewusstsein und ihre Weiblichkeit. Auch für 
Trans-Frauen trifft das zu. Da ihre Weiblichkeit - noch schlimmer ihr Frausein - über Jahr-
zehnte in Frage gestellt wurde, ist dies für sie noch wichtiger als für andere Frauen. 

Dazu kommt, dass sich die Brust nach der männlichen Pubertät, hormonell selten bis zur 
vollen, dem Körper proportionalen, Größe entwickelt. Brustkorb und Schultern sind meist  
zu breit, eine echte Taille fehlt und so wirkt die Brust oft noch kleiner, Eine Begutachtung 
nach den Maßstäben für andere Frauen, wie sie der MDK derzeit durchführt, wird diesen 
Umständen nicht gerecht. 

Es ist daher wichtig, dass das Recht auf Brustaufbau bis zu einer zum Körper proportiona-
len Größe fest geschrieben wird und so die Willkür von MDK und Krankenkassen ein Ende 
hat. Auch in deren Interesse müssen klare Richtlinien für die Begutachtung der Brust von 
Transsexuellen niedergelegt werden. 
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G) Fettverteilung 
Fettabsaugung, wenn nach 5(?) Jahren Hormonbehandlung die Fettverteilung immer noch 
deutlich geschlechtsuntypisch ist und eine Korrektur eine deutliche Annäherung an das 
Zielgeschlecht erwarten lässt. 

Frauen haben einen höheren Körperfettanteil und so nehmen viele Trans-Frauen zu Begin 
der Hormonersatztherapie zu. Die Fettverteilung ändert sich nach der Pubertät aber leider 
kaum noch. Dazu kommt, dass der Körper vorhanden Fettzellen auch bei einer Diät nicht 
mehr abbaut sondern nur den enthaltenen Fetttropfen reduziert, mit der Tendenz diese 
Fettreserven bald möglichst wieder aufzufüllen. 

Daher haben Trans-Frauen, die die Hormonumstellung erst um ihr 30stes Lebensjahr oder 
später haben häufig mit einem männlichen Bauchansatz zu kämpfen der sich auch mit Di-
ät und Sport nicht komplett abbauen lässt. Umgekehrt fehlen die entsprechenden Fettde-
pots, die andere Frauen mit einem vergleichbaren Körperfettanteil an Hüften und Gesäß 
und Brust hätten. 

Für Trans-Männer können die Fettdepots der weiblichen Rundungen vor Allem an Ober-
schenkeln und Hüften ein Problem darstellen. 

Dadurch ist das körperliche Passing noch schlechter als es vom Skelett bereits diktiert 
wird. Auch entsprechen die Betroffen so noch weniger normalen Konfektionsgrößen und 
können oft nur schwer geeignete Kleidung finden. Das wiederum drückt auf das Selbstbe-
wusstsein und die Wahrnehmung durch andere, da diese vermuten müssen man hätte 
keinen guten Kleidungsgeschmack. 

Eine gezielte, dosierte und körpermodellierende Fettabsaugung bestimmter Körperregio-
nen könnte daher für die Betroffen wahre Wunder bewirken und ihnen so auch bessere 
berufliche Chancen offen halten. Wir halten eine Festschreibung auf das Recht solcher 
Maßnahmen bei Notwendigkeit daher für überaus sinnvoll. 

H) Geschlechtsorgane 
teilweise oder vollständige geschlechtsangleichende Operationen (Neo-Vagina, Neo-
Klitoris, Penisaufbauplastik, Hystorektomie, Ovarektomie) 

Die Sexualität ist für Menschen sehr wichtig und daher auch das sein Genital seinem inne-
ren Selbstverständnis und Körperempfinden entspricht. Es ist dabei wichtig, dass hier ge-
rade die Funktion als Geschlechtsteil und das Gefühl sowie das Aussehen im Vordergrund 
stehen. 

Dies ist der einzige Punkt wo es Trans-Männer schwerer haben als Trans-Frauen – dann 
aber gleich um einiges schwerer. Die Klitoris mag durch die Hormone zwar etwas wachsen 
aber ein Penis wird daraus nachträglich nicht mehr. Es fehlt auch das Material einen chi-
rurgischen Aufbau von Penis und Hodensack, so dass hier Spalthaut (vom Arm oder Bein) 
so wie Silikon Implantate und eine Pumpe für die Erektion notwendig sind. 

Das Resultat überzeugt weder optisch noch funktionell. Außerdem sind die besten Deut-
schen Chirurgen auf dem Gebiet keine Kassenärzte. Die Entfernung der inneren weibli-
chen Geschlechtsorgane ist dagegen weitest gehend Routine. 

Der englische Spruch: „It’s easier to make a hole then a pole!“ fasst das Ganze wohl recht 
treffend zusammen. Das ist auch einer der Gründe warum intersexuelle Kinder überwie-
gend zu Mädchen umoperiert (hingebastelt) werden. 

Für Trans-Frauen ist ein hervorragendes optisches und funktionelles Ergebnis möglich wie 
die Ergebnisse des thailändischen plastischen Chirurgen Dr. Suporn zeigen. Da die meis-
ten deutschen Chirurgen auf diesem Gebiet aber Urologen sind heißt für sie Funktion oft 
primär: Man muss problemlos Wasser lassen können. Auf Aussehen und anatomische 
Korrektheit wird nur bedingt Wert gelegt. 

Der Aufbau einer Neo-Klitoris ist nicht selbstverständlich und muss zum Teil extra selbst 
bezahlt werden. Das Formen von großen und kleinen Schamlippen ist ebenfalls nicht 
selbstverständlich und wird selbst bei ausreichend Material auch mal weggelassen. 
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Auch die Symmetrie ist für viele vernachlässigbar mit dem Vermerk „natürliche Frauen“ 
wären ja auch nicht alle symmetrisch oder gut geformt. Das stimmt zwar sicher, aber die 
haben sich dafür auch nicht unters Skalpell gelegt. Wenn da schon jemand versucht das 
Genital nach zu gestallten dann bitte so gut wie möglich und nicht nur so ungefähr. Es gibt 
auch so genug Einschränkungen.  

Auch die Position am Körper ist oft nicht korrekt (zu weit oben halb am Bauch) und ein Ab-
stand von über 10 cm zwischen Scheideneingang und Klitoris wird einem als OK verkauft. 
Das so keine Stimulation bei der Penetration möglich ist wird komplett ignoriert. 

Die meisten deutschen Chirurgen setzen dabei Techniken ein, die 20 oder mehr Jahre alt 
sind und nur mäßige Ergebnisse ermöglichen. Operationen außerhalb der EU z. B. in 
Thailand, die ein um eine Vielfaches besseres Ergebnis ermöglichen, und darüber hinaus 
für die Kassen sogar selbst mit Flug und Hotelkosten noch oft um die Hälfte günstiger wä-
ren, lehnen die Krankenkassen bisher ab. 

Auch mit der Erklärung der kurzfristigen und langfristigen Nachsorge sieht es anders als in 
Thailand (wo man ja Privatpatient ist) sehr unterschiedlich aus. Es wird kaum darauf hin-
gewiesen, wie oft und wie lange das Dehnen der Neo-Vagina nach den ersten Monaten zu 
erfolgen hat. Alles was nach der 2. OP liegt ist oft nicht mehr relevant, obwohl das Dehnen 
ein Leben lang durchgeführt werden muss um ein Schrumpfen zu vermeiden. 

Bei Problemen kann man nicht auf Hilfe in lokalen Krankenhäusern rechnen. Nicht weil 
diesen die Diagnosetechnik fehlen würde, sondern weil sie schlicht nur aus den Medien 
darüber wissen. Wenn man sich die entsprechende Literatur in den Fach- und Universi-
tätsbibliotheken, oder besser deren Abwesenheit ansieht, ist das auch nicht verwunderlich. 

So werden Betroffene nur oberflächlich untersucht und mit dem Vermerk, man wisse ja 
nicht wie es jetzt da drin aussieht, wieder zu dem ursprünglichen Chirurgen geschickt, der 
aber oft hunderte Kilometer entfernt ist. Auch ist es so nicht möglich eine zweite Meinung 
einzuholen, wenn das Vertrauen in den ursprünglichen Chirurgen erloschen ist. 

Aus diesem Grund fordern wir, das festgeschriebene Recht auf komplette genitale Anglei-
chung mit allen Teilen (alle Schritte die möglich sind und die der Betroffene wünscht). Da-
bei darf auch ein Chirurg außerhalb der EU gewählt werden, wenn alle anfallenden Kosten 
zusammen (Flug, Hotel, Operation, Narkose, Krankenhaus, Medikamente usw.) günstiger 
sind, als alle entsprechenden Kosten bei einem vergleichbaren Chirurgen in Deutschland 
oder der EU. 

Die Bundesregierung muss außerdem die Länder auffordern ihre jeweilige Bildungspolitik 
so anzupassen, dass alle Lehrpersonen (Multiplikatoren) und Mediziner zu mindest einen 
groben Überblick über die Probleme und Belange von Transsexuellen und Intersexuellen 
haben. Wir werden dies für Sachsen auch auf Landesebene fordern. (siehe folgende Sei-
ten) 

Dieser Leistungskatalog medizinischer Maßnahmen soll aber nicht als abschließend behandelt 
werden, sondern am Stand neuer medizinischer Erkenntnisse erweiterbar sein, um Fortschritte 
in der Angleichung zu ermöglichen. 

 
4. Feststellen der konkrete Notwenigkeit durch spez iell ausgebildete Ärzte 

Die Gutachter, die sich mit den speziellen Bedürfnissen von TS auskennen müssen, sollten 
dabei für jedes Merkmal unabhängig der anderen ermitteln, wie weit dieses Merkmal dem Ziel-
geschlecht entspricht und wie weit eine Anpassung möglich ist. Reicht das zu begutachtende 
Merkmal nicht an die Durchschnittswerte des Zielgeschlechts heran und ist es deutlich verbes-
serbar in Hinblick auf eine Zuordnung zum Zielgeschlecht und ist der Antragsteller gesundheit-
lich fit genug für die Operation, muss die Kasse die Kosten dafür tragen. 
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Integration von Schwul-Lesbisch-Bi-Trans* Themen in  den Lehrplänen an Schulen  

Uns ist bewusst, dass Bildung Ländersache ist. Daher wurde diese Forderung auch zunächst nur 
für Sachsen geschrieben. Der Bund kann aber die Länder bitten das gesellschaftlich wichtige The-
ma der Existenz eines Geschlechterkontinuums in die jeweiligen Lehrpläne aufzunehmen. Wir bit-
ten daher darum diesen Teil der Stellungnahme den zuständigen Stellen der einzelnen Länder zu-
kommen zu lassen, damit diese entsprechende Änderungen erwägen. 

Wir fordern eine Verbesserung der Aufklärungsarbeit  und Integration von SLBTTI Themen 
in den Lehrplänen an sächsischen Schulen und die Be rücksichtigung dieser Inhalte in der 
Aus- und Weiterbildung von Lehrer/innen und Pädagog en/innen. 

Hermaphroditen / Intersexuelle (uneindeutige Genitalien) und verschobene Geschlechtsidentitäten 
sind so alt wie die Menschheit und lassen sich in allen Kulturen schon seit Tausenden von Jahren 
finden. Sexualität gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen wie essen, trinken, schlafen... 

Das Wissen um diese Themen ist wichtig für eine gesunde Entwicklung und die Selbstfindung. Die 
Tabuisierung von Fassetten der Sexualität sowie der Geschlechtlichkeit, weil sie „gesellschaftli-
chen Normen“ nicht entspricht, ist nicht mehr zeitgemäß und überholt. Die Menschen sind so viel-
fältig wie die Farben des Regenbogens, doch was in Bezug auf sexuelle Orientierung und Ge-
schlechtsidentität für die Mehrheit selbstverständlich ist, trifft nicht für alle zu. 

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Menschen empfindet sich als bi- oder homosexuell, oder 
kann sich selbst nicht in die duale Einteilung von Mann und Frau einordnen. (Trans-, Intersexuelle, 
Transvestiten und ähnliches) 

Ziel der Sexualerziehung, die in die Lehrpläne einiger weniger Fächer eingebettet ist, sollte es sein 
über diese Vielfalt aufzuklären. Die Praxis zeigt jedoch, dass Homo- oder Bisexualität nur am Ran-
de im Unterricht thematisiert und eher als etwas „Spezielles“ oder „Besonderes“ behandelt werden. 
Asexualität wird fast nie erwähnt. 

Da Transsexualität, Intersexualität so wie Transvestismus und ähnliches nicht direkt etwas mit Se-
xualität, sondern mit Geschlecht und Geschlechtsidentität zu tun haben, tauchen sie im Kontext 
von Sexualerziehung nicht auf werden schlichtweg nicht erwähnt.  

Auch Pädagogen/innen und Lehrer/innen verfügen bei dieser Thematik oft nur über Halb- oder 
keinerlei Wissen. Hinzu kommen persönliche Vorbehalte, Berührungsängste und Unsicherheiten. 
Auf dieser Basis ist eine umfassende Vermittlung von SLBTTI Themen kaum garantiert. 

Wir fordern folgende Punkte  

�  die Integration von SLBTTI Themen in den Lehrplänen der sächsischen Schulen 

�  die Vermittlung von Grundkenntnissen über verschiedene Formen der sexuellen Orientie-
rung und Geschlechteridentitäten und die wichtigsten Intersexsyndrome 

�  LSBTTI Menschen so darzustellen, dass sie ihr ganzes Wesen und nicht nur ihrer sexuel-
len Orientierung und Geschlechtsidentität wahrgenommen wird 

�  die Integration dieser SLBTTI Themen in die Ausbildung und in den berufsbegleiten-
den Weiterbildungsmaßnahmen der Lehrer/innen und Pädagogen/innen, spätestens ab 
dem Sommersemester 2011  

�  das Alltagsdiskriminierung und sexuelle Vorurteile Anlass zur Auseinandersetzung im Un-
terrichtsgeschehen sind 
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Hintergründe und Begründungen  

1. Ist-Stand: 

Die Sexualerziehung ist im Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in §36 geregelt. Ziel ist es,  

die Schüler altersgemäß mit den biologischen, ethischen, kulturellen und sozialen Tatsa-
chen und Bezügen der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut zu machen und auf das 
Leben in Partnerschaft und Familie vorzubereiten. 

Die Sexualerziehung soll für die unterschiedlichen Wertvorstellungen auf diesem Gebiet 
offen sein. Dabei ist insbesondere die Bedeutung von Ehe und Familie für Staat und Ge-
sellschaft zu vermitteln. Die Familien- und Sexualerziehung soll das Bewusstsein für eine 
persönliche Intimsphäre in Ehe und Familie sowie in persönlichen Beziehungen entwi-
ckeln und fördern. 

Eine Zusammenarbeit mit Angeboten der Familienbildung und Erziehung ist im Rahmen 
des Unterrichts oder von Ganztagsangeboten anzustreben. 

Homo- und Bisexualität werden in den Lehrplänen der Fächer Evangelische und Katholische Reli-
gion, Biologie, Geschichte, Ethik und Gemeinschaftskunde angesprochen. Trans-, A- oder Interse-
xualität sowie Transvestismus und ähnliches finden keine oder unzureichende Erwähnung. 

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Ausbildung von Lehrer/innen und Pädagogen/innen zu 
diesen Themen welche eine zeitgemäße, umfassende Vermittlung dieser Themen erschwert und 
verhindert. Somit sind Schulen auf die entsprechenden Angebote, Projekte oder Veranstaltungen 
von gemeinnützigen Vereinen wie Gerede e. V. (Dresden) oder Rosa Linde e. V. (Leipzig) ange-
wiesen. Diese können jedoch nur eine Lückenfunktion erfüllen. 

Laut den Erfahrungen des Gerede e. V., die regelmäßig Aufklärungsarbeit an sächsischen Schu-
len durchführt, kann die Sexualerziehung in Sachsen als tolerant bezeichnet werden. Thematiken, 
die vom heteronormativen Grundverständnis abweichen, werden zwar nicht negiert, gleichsam je-
doch nur geduldet. 

2. Forderung des TSD im Detail 
Wir unterstützen die Leitlinien der Sexualerziehung im Freistaat Sachsen. Gleichzeitig kritisieren 
wir deren Umsetzung in den Lehrplänen, im individuellen Unterricht und im Schulalltag. 

Die Beschränkung auf wenige Formen der Sexualität wie Homo- oder Bisexualität nicht ausrei-
chend, um eine allumfassende und tolerante Sichtweise bezüglich der großen natürlichen Vielfäl-
tigkeit zu gewährleisten. Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität sind keine Lifestyleent-
scheidungen und keine Sache der Wahl. 

Viele Jugendliche entdecken in der Pubertät ihre eigene Identität, aber verbergen diese aus Angst 
vor Mobbing und Gewalttaten. Gerade aus diesem Grund ist die Selbstmordrate bei SLBTTI-
Jugendlichen hoch. Oft sind die Aussprüche „Schwuchtel“, „Schwule Sau“ oder „Tunte“ auf dem 
Schulhof zu hören. Durch zeitgerechte Aufklärung kann dem entgegen gewirkt werden, denn in 
jeder Schulklasse kann es SLBTTI Schüler/innen geben. 

Ziel einer zeitgerechten Aufklärung ist es nicht, diese Schüler/innen zum Coming-out zu drängen, 
sondern die Betroffenen in ihrer Selbstfindung zu unterstützen und nicht zu behindern. In dem sie 
sich in Unterrichtsinhalten und Unterrichtsmaterialien wieder erkennen kommt es zum Verstehen. 

Betroffenen hilft es zu erfahren, dass sie nicht allein sind – es Andere wie sie gibt – und wo sie 
diese bekommen können oder sie können dann zu mindest gezielt nach Hilfe. 
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Andere Schüler/innen werden besser für dieses Thema sensibilisiert und können ihre Mitschüler 
bzw. andere Betroffene (z. B. später ihre betroffenen Kinder) besser verstehen und ihnen helfen. 

Das setzt jedoch voraus, dass Sexualerziehung und das Thema LSBTTI nicht nur auf einzelne 
wenige Fächer beschränkt bleiben. Der Schulunterricht mit seinem vielseitigen Fächerangebot soll-
te die Möglichkeit bieten, LSBTTI Menschen so darzustellen, dass sie in ihrem ganzen Wesen und 
nicht nur in ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität wahrgenommen werden. An den 
meisten Stellen geht es nicht darum, LSBTTI zum Hauptthema einer Lektion zu machen, sondern 
darum es zu erwähnen, wo es sich aus dem Kontext anbietet. 

In den Fächern Ethik, Religion, Gemeinschaftskunde, Biologie und Geschichte müssen sexuelle 
Orientierung und Geschlechtsidentität zwingend thematisiert werden, namentlich wo es um Min-
derheiten, Normen, Selbstbilder oder Vorurteile, aber natürlich auch um Liebe und Beziehung 
geht.  

Beispiel Ethik: 

Schwerpunktthema Minderheiten 

Eine Minderheit sind Menschen, die sich aufgrund z. B. ihrer ethnischen, sozialen oder 
religiösen Zugehörigkeit auch häufig wegen ihrer sexuellen Orientierung und Identität von 
einer Mehrheit unterscheiden. Minderheiten weichen von "der Norm" ab, weshalb sie oft 
diskriminiert werden. Diskriminierung ist politisch als Ausschluss von bestimmten Rech-
ten zu sehen, sozial als die Erfahrung von Vorurteilen und Ausgrenzungen. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Vielfalt der Gesellschaft erkennen und lernen, 
dass der Begriff "Minderheit" nicht mit Minderwertigkeit gekoppelt oder gar verwechselt 
werden darf. Sie müssen begreifen, dass die Gesellschaft aus vielen verschiedenen Min-
derheiten aufgebaut ist, die sich überschneiden. (Minderheiten aufgrund von Merkmalen 
wie Religion (Judentum, Islam, Christentum), Nationalität (Fremdarbeiter/-innen, Flücht-
linge, Asylbewerber/-innen), Hautfarbe, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität 
(Lesben / Schwule, Bisexuelle, Trans*), Alter, Gesundheit (Behinderte) Aussenseiter/-
innen, Randgruppen, Originale, Süchtige.) 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich selber als Bestandteile verschiedener Minder-
heiten erfahren und so eine Sensibilität entwickeln um Ausgrenzung und Vorurteile be-
greifen und abbauen zu können. 

In folgenden Unterrichtsfächern kann das Thema im Kontext vorkommen: Deutsch (z. B. literari-
sche Texte, Schriftsteller), Kunst (z. B. Künstler), Musik (z. B. Komponisten), Englisch (z. B. litera-
rische Texte, Autoren), Mathematik (z. B. in der Formulierung von Textaufgaben)... 

Wichtig ist, dass diese Themen als normal dargestellt und weder unter noch überbewertet werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Aus- und Weiterbildung von Lehrern/innen und Pädago-
gen/innen im Bereich der SLBTTI verbessert werden muss. „Emanzipatorische Sexualerziehung“ 
soll zur Pflichtveranstaltung an Hochschulen werden, um Lehrer/innen und Pädagogen/innen auf 
ihre späteren Aufgaben und Möglichkeiten im Bereich der sexuellen Aufklärung vorzubereiten 
(z. B. als Vertrauenslehrer), sowie Ängste und Vorurteile abzubauen. 

Lehrer/innen sollen auch weiterhin ihre Freiheiten im Unterricht nutzen können, sich jedoch der 
Möglichkeiten und Notwendigkeit der Integration von SLBTTI Inhalten bewusst werden. 

Wir sehen darüber hinaus den zusätzlichen Bedarf an Aufklärung durch Vereine und Jugendhilfen, 
als Ergänzung zum Schulunterricht, bestätigt. 
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